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Sozialstaat in Österreich – für die Zukunft gewappnet?

Der Sozialstaat erlebte während der Covid-Krise eine Zeit größter Wertschätzung.
Die Krise führte uns allen vor Augen, wie wichtig die soziale Sicherheit für die
Gesellschaft ist. Es waren und sind nicht nur die Leistungen unseres umfangrei-
chen und breit aufgestellten Gesundheitssystems. Auch die Absicherung durch
die Arbeitslosenversicherung und der weitreichende Einsatz von Kurzarbeit zeig-
ten eindrucksvoll, welch große Bedeutung der Sozialstaat für unser Leben hat.
Dazu kommen viele andere Leistungen, die in der Krise etwas aus dem Fokus ge-
raten, aber deshalb nicht weniger wichtig sind: z. B. Familienleistungen und Pfle-
ge, Unfallversicherung und sozialer Wohnbau, Kollektivverträge und öffentliche
Pensionen.

Doch es gibt auch die andere Erzählung: die vom Sozialstaat, der zu teuer und
überbordend ist.

„Sozialstaat Österreich: Trotz Bankrott durchgehend geöffnet“ oder „Die Töpfe
werden leer“. Solche und ähnliche Zeitungsmeldungen sind nicht neu. Sie stam-
men teilweise bereits aus den 1980er- und 1990er-Jahren und zeigen, wie lange
das Ende unseres Sozialsystems schon herbeigeredet wird. Bislang aber ohne
Erfolg! Der Sozialstaat sorgt weiterhin für eine gerechtere Verteilung des Wohl-
stands und stärkt dabei Menschen in Notlagen.

Einer der Hauptgründe für die Kritik ist die Frage der Finanzierung. Der Sozial-
staat sei zu teuer. Er müsse reformiert – das heißt zusammengekürzt – werden,
damit wir ihn uns weiterhin leisten können. Es sei nur mehr eine Frage der Zeit,
bis unsere Gesellschaft unter der Last der erdrückend hohen Sozialausgaben zu-
sammenbreche.

Aber stimmt es, dass der Sozialstaat so teuer ist? Stimmt es, dass wir unsere So-
zialausgaben senken müssen, um die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu
verringern und so dieWettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu
sichern? Auch wenn wir dadurch den Erhalt der sozialen Sicherheit riskieren?
Stimmt es, dass die Töpfe leer werden und der Bankrott bevorsteht? Oder malen
bestimmte Gruppen ganz bewusst ein Bild der Unfinanzierbarkeit an die Wand,
um jene Menschen, um uns alle, die wir vom Sozialstaat profitieren, zu Zuge-
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ständnissen zu zwingen, wie ein teureres Gesundheitssystem oder weniger öf-
fentliche Kinderbetreuung? Zugeständnisse, die uns allen teuer zu stehen kom-
men werden?

Dieser Text befasst sich mit den Aufgaben, den Leistungen und der Finanzierung
des österreichischen Sozialstaats, mit seiner Entwicklung und seinen Herausfor-
derungen und mit einem Blick in eine mögliche Zukunft.
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Kronen Zeitung, 28.8.1993
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Kurier, 17.7.1982
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2.1 Der Sozialstaat – Der Reichtum der Gesellschaft

Österreichs Sozialstaat steht auf solidem Fundament. Seine Finanzierung ist ge-
sichert – trotz regelmäßiger medialer Angriffe von Menschen und Gruppen, de-
nen er ein Dorn im Auge ist. Österreichs Sozialausgaben machten zwischen 1995
und 2019 konstant zwischen 27 und 30 % der Wirtschaftsleistung aus. Erst
durch die schwerste Krise der jüngeren Vergangenheit, die Covid-19-Krise,
kam es zu einem – kurzzeitigen – Anstieg dieses Wertes auf 34 %, aufgrund
des notwendig gewordenen massiven Eingreifens des Staates wegen des weit-
gehenden Stillstands der Wirtschaft.

Der Sozialstaat stabilisiert durch seine Leistungen unser Gesellschaftssystem –

und das auf hohem Niveau. Der soziale Ausgleich erreicht in Österreich ein Aus-
maß, das im internationalen Vergleich nur von wenigen Ländern übertroffen
wird. Das bedeutet Umverteilung zwischen Jung und Alt, zwischen kinderlosen
und kinderreichen Familien, zwischen Arm und Reich, zwischen gesunden Men-
schen und kranken. Insgesamt verteilt der Sozialstaat von den aktuell Beschäftig-
ten zu den Jungen, Kranken, Alten und Pflegebedürftigen um. Während des Le-
bens profitieren aber alle Menschen vom Sozialstaat, denn alle sind irgendwann
jung, krank, alt oder pflegebedürftig.

Insgesamt entfallen jedes Jahr zwischen 55 und 60 % der österreichischen
Staatsausgaben auf Sozial(versicherungs)leistungen. Das beinhaltet die Finanzie-
rung von Spitälern und Kinderbetreuungseinrichtungen, die Auszahlung von
Pensionen, Arbeitslosengeld, Pflegegeld, Familienbeihilfen oder Wohnzuschüssen
bei Bedürftigkeit und vieles mehr.

Besonders die Covid-19-Krise legte offen, wie wichtig ein starker Sozialstaat ist,
um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen.
Er sorgt dafür, dass genug Spitalsbetten vorhanden sind, Arbeitslose Unterstüt-
zungsleistungen erhalten oder Kurzarbeit die Beschäftigung stabilisiert. Gerade
Krisen sind es, die zeigen, dass Staaten mit ausgebauten Sozialsystemen ihre Bür-
ger:innen viel erfolgreicher schützen können als solche ohne starken Sozial-
schutz.
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Der Sozialstaat ist auch ein positiver Standortfaktor, der zur günstigen wirt-
schaftlichen Entwicklung in Österreich beiträgt. Er sorgt für gut ausgebildete
Fachkräfte, bekämpft Perspektivenlosigkeit und damit auch Kriminalität. Er
schafft ein Klima der Kooperation zwischen Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern
und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern, in dem es zu wenigen Streiks
kommt, und stärkt durch gute Lohnabschlüsse die Konsumnachfrage. Er gibt
den Beschäftigten Sicherheit durch die finanzielle Absicherung, stabilisiert damit
ihre Erwartungen und fördert Innovationsfähigkeit und Wertschöpfung.

Die aktuelle Verteilungsstudie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) aus dem
Jahr 2023 belegt einmal mehr die starke Umverteilungswirkung der öffentlichen
Ausgaben. Aber diese Ausgaben müssen finanziert werden. Nur wie? Über öffent-
liche Einnahmen, vor allem über Steuern und Sozialabgaben. Ergiebigkeit, Nach-
haltigkeit und Verteilungswirkungen dürfen dabei nicht übersehen werden. Pas-
siert das doch, schränkt das die Möglichkeiten zum sozialen Ausgleich ein.

In Österreich tragen die arbeitenden Menschen den größten Teil der Kosten der
sozialen Sicherheit. Etwa zwei Drittel der Einnahmen werden allein durch Er-
werbsarbeit erzielt.

Das dritte Drittel der Finanzierung erfolgt über allgemeine Steuermittel – Steuer-
mittel, die zu großen Teilen aus Lohn- und Mehrwertsteueraufkommen bestehen,
die ihrerseits auch von den Beschäftigten und ihren Familien getragen werden.
Vermögensbezogene Steuern leisten nach wie vor kaum einen Beitrag zur Sozial-
staatsfinanzierung in Österreich.

Gerade hier braucht unser Sozialsystem mehr Solidarität: Es ist wichtig, dass die
Finanzierung der sozialen Sicherheit in Zukunft fair auf alle aufgeteilt wird. Denn
der Sozialstaat bringt allen etwas!

2.2 Wozu Sozialstaat? Aufgaben und Funktionen

Der Sozialstaat erfüllt viele Funktionen, die auf unterschiedliche Weise unser aller
Zusammenleben positiv beeinflussen:
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• Risiken absichern

Wir sind im Lauf unseres Lebens immer wieder Situationen ausgesetzt, die ohne
Unterstützung unsere Existenz bedrohen können: Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ar-
mut oder das Altwerden. Zu den zentralen Aufgaben des Sozialstaats gehört die
Absicherung dieser Risiken. Zum Beispiel durch die Arbeitslosen-, Kranken- oder
Pensionsversicherung. Oder durch Existenzsicherung in Form von Sozialhilfe be-
ziehungsweise Mindestsicherung.

• Sozialen Ausgleich schaffen

Nicht alle von uns haben die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wer einen
Beruf hat, der gerade sehr gefragt ist, den aber nur wenige Menschen beherr-
schen, verdient möglicherweise viel mehr als jemand, die bzw. der die Schule
nach dem Ende der Schulpflicht verlassen musste. Menschen, die für Kinder oder
pflegebedürftige Familienmitglieder sorgen müssen, werden in der Regel weniger
verdienen als jene ohne Betreuungspflichten, da sie weniger Zeit zum Arbeiten
haben. All diese Gruppen erzielen auf dem Markt, dem Arbeitsmarkt, sehr unter-
schiedliche Einkommen. Zu den Aufgaben des Sozialstaats gehört es, einen Aus-
gleich zwischen diesen Gruppen herzustellen, z. B. durch Anrechnung von Kin-
dererziehungszeiten in der Pension oder durch Förderprogramme für Menschen
mit schlechten Arbeitsmarktchancen. Zur Finanzierung tragen unter anderem die
höheren Abgaben von Personen mit hohem Einkommen bei und helfen damit
beim Ausgleich.

• Chancengerechtigkeit erhöhen

Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Chancen auf (finanziellen) Erfolg sehr
ungleich verteilt sind. Sie hängen unter anderem von Herkunft, Gesundheit, Ge-
schlecht und den finanziellen Ressourcen ab. Chancengleichheit werden wir sehr
wahrscheinlich nicht erreichen können. Mithilfe des Sozialstaats können wir aber
einen Teil der Ungleichheit in der Gesellschaft ausgleichen, etwa durch das kos-
tenlose öffentliche Schulsystem, Unterstützungsangebote für einkommens-
schwache Familien, Quotenregelungen oder Diskriminierungsverbote.
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• Wie weit gehen wir als Gesellschaft?

Wie weit wir bei den zuvor genannten Punkten gehen, hängt davon ab, worauf
wir uns als Gesellschaft einigen können. Das hängt unter anderem vom Grund-
verständnis und der Historie einer Gesellschaft ab. So herrscht in Skandinavien
ein weitreichender Konsens über einen Sozialstaat, der seine Bürger:innen in sehr
weiten Bereichen des Lebens schützt und unterstützt. In Großbritannien oder den
USA ist der gesellschaftliche Konsens historisch ein anderer. Er führt dazu, dass
die öffentliche Hand in der Regel nur eine rudimentäre soziale Absicherung über-
nimmt und den Rest der Privatwirtschaft überlässt. In Österreich herrscht grund-
sätzlich Konsens über eine starke Absicherung für Personen (und deren Familien),
die einer klassischen Erwerbsarbeit nachgehen. Über die Absicherung von Men-
schen ohne Anbindung an den Arbeitsmarkt gibt es keine ähnlich weitreichende
Einigkeit.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Der Sozialstaat hat vielfältige Aufgaben: Er schützt vor Lebensrisiken wie Ar-
beitslosigkeit, Krankheit oder Alter, bekämpft die sozialen Folgen von Wirt-
schaftskrisen oder verringert die ungleiche Verteilung von Einkommen und
Chancen. Wie weit wir dabei gehen, hängt davon ab, worauf wir uns als Ge-
sellschaft einigen.
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3.1 Was der Sozialstaat für uns leistet

Das österreichische Sozialsystem unterstützt die Menschen in sehr vielen Lebens-
bereichen. Zum Beispiel mit Leistungen im Baby- und Kleinkindalter, wie Mut-
terschutz, Eltern-Kind-Pass oder Kinderbetreuungsgeld und Gratiskindergärten.
Mit Leistungen während der Schul- und Ausbildungszeit, wie Freifahrten, Gra-
tisschulbücher, öffentliche Schulen und Hochschulen. Mit Leistungen im Ar-
beitsleben, wie Arbeitslosengeld, Unterstützungen beim Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben, Krankengeld oder die Unfallversicherung. Oder mit Leistungen im Ru-
hestand, wie öffentliche Pensionen und Pflegeleistungen.

Darüber hinaus gibt es in unserem Sozialsystem eine ganze Reihe von Leistungen,
die mehr oder weniger lebensphasenunabhängig sind, wie Mietbeihilfen, Hin-
terbliebenenschutz, Pflege oder Existenzsicherung. Dazu kommen die vielfältigen
Leistungen unseres öffentlichen Gesundheitssystems. Gerade die Covid-Krise hat
uns allen deren Bedeutung (wieder) bewusst gemacht.

Neben all diesen Geld- und Sachleistungen gehört eine Vielzahl gesetzlicher Be-
stimmungen zum Sozialstaat, die mit ihren Schutzmaßnahmen und Regelungen
der Arbeitsbeziehungen einen mindestens ebenso großen Stellenwert haben; al-
len voran das Arbeitsrecht und die damit zusammenhängenden Kollektivverträge.

Quelle: AK Wien, Adi Buxbaum

Abbildung 1: Leben mit dem österreichischen Sozialstaat
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3.2 Leben damals und heute – Was uns der Sozialstaat gebracht
hat

Im Jahr 1970 – vor mehr als 50 Jahren – war der österreichische Sozialstaat
schon relativ weit entwickelt. Es gab Arbeitslosengeld, öffentliche Pensionen,
Kollektivverträge, Mutterschutz, betriebliche Mitbestimmung und vieles mehr.
Trotzdem wurde der Sozialstaat seither kontinuierlich weiterentwickelt, mit
vielen positiven Auswirkungen auf unsere Lebensqualität. Eine Auswahl:

• 1970 sind von 1.000 Kindern 26 im ersten Lebensjahr gestorben, 2023 waren
es drei.

• 1979 wurde mit der Einführung des Gleichbehandlungsgesetzes erstmals ver-
boten, dass Frauen für die gleiche Tätigkeit schlechter bezahlt werden als
Männer.

• Wer 2022 geboren worden ist, lebt im Schnitt voraussichtlich zwölf Jahre län-
ger als 1970 Geborene – 82 Jahre statt 70 Jahre. Das liegt neben besserer me-
dizinischer Versorgung und steigendem Gesundheitsbewusstsein u. a. auch an
besseren Arbeitsbedingungen und gestiegener Wohnqualität.

• Seit der Familienrechtsreform 1975 haben Frauen in der Familie die gleichen
Rechte wie Männer, wodurch Frauen u. a. seither selbst darüber entscheiden
können, ob sie arbeiten gehen.

• 1993 wurde das Pflegegeldsystem eingeführt und löste den sogenannten
„Hilflosenzuschuss“ ab.

• Seit 1986 besteht ein genereller Anspruch auf fünf Wochen bezahlten Jahres-
urlaub für unselbständig Beschäftigte.

• Ab 1971 wurde schrittweise die pensionsrechtliche Absicherung für Zeiten der
Kindererziehung eingeführt.

• 1970 war die 43-Stunden-Woche die gesetzliche Norm für unselbstständig
Beschäftigte, 2025 sind in den meisten Kollektivverträgen 38,5 Stunden als
Normalarbeitszeit vorgesehen.

• Im Studienjahr 1970/71 studierten rund 53.000 Personen an österreichischen
Hochschulen, 25 % davon waren Frauen. Bis zum Studienjahr 2023/24 hat
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sich die Zahl der Studierenden mehr als versiebenfacht (400.000 Personen),
mehr als die Hälfte davon (56 %) sind Frauen.

3.3 Der Sozialstaat im internationalen Vergleich

Der österreichische Sozialstaat sorgt für eine umfassende soziale Absicherung
aus öffentlicher Hand. Das bedingt auch höhere Sozialausgaben als in anderen
Staaten. Dort spielen allerdings oft zusätzliche private Ausgaben eine große Rolle
– beispielsweise für (Zusatz-)Krankenversicherungen, private oder betriebliche
Pensionsversicherungen oder auch die Auslagerung von Pflegeleistungen vom
Staat auf pflegende (und in der Regel unbezahlte) Angehörige. Eine Darstellung
der öffentlichen Sozialausgaben allein berücksichtigt diese Bereiche nicht und
ist daher unvollständig.

Für ein umfassendes Bild der Kosten eines Sozialsystems müssen zusätzlich zu
den öffentlichen auch die privaten Sozialausgaben berücksichtigt werden.
Ein Vergleich einiger OECD-Staaten zeigt, dass in Ländern mit niedrigen öffent-
lichen Sozialausgaben, wie den USA oder Großbritannien, weit mehr Geld für pri-
vate Sozialleistungen ausgegeben wird als in Ländern wie Österreich, Deutsch-
land oder Schweden, die gleichzeitig für eine bessere soziale Absicherung be-
kannt sind (siehe Abbildung 2). Der Anteil der Kosten der sozialen Absicherung
insgesamt, gemessen an der Wirtschaftsleistung, ist in den genannten Staaten
auch nicht kleiner als in jenen mit ausgebautem öffentlichen Bereich. Es kommt
lediglich zu einer Auslagerung dieser Kosten von der Gemeinschaft auf die Ein-
zelnen.
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Abbildung 2: Niedrige öffentliche Sozialausgaben führen oft zu hohen privaten

Wieso den Sozialstaat bekämpfen? Eine Motivsuche

Nicht alle Menschen schätzen die Leistungen des Sozialstaats. Viele stehen ihm,
zumindest in der derzeitigen Form, sehr kritisch gegenüber. Sie möchten ihn um-
bauen, kürzen oder in manchen Fällen sogar weitgehend abschaffen. Viele Neoli-
berale sehen die Verantwortung für die soziale Absicherung, soweit sie über die
rudimentäre Hilfe für Arme hinausgeht, ausschließlich beim Individuum.

Wer dem Sozialstaat positiv gegenübersteht und ihn für zukünftige Generatio-
nen erhalten will, sollte die Argumente seiner Kritiker:innen kennen und verste-
hen. Unsere Gesellschaft unterliegt ständigen Veränderungen. Auch der Sozial-
staat ist selbstverständlich nicht perfekt. Seine kontinuierliche Anpassung an
die sich ändernden Herausforderungen ist notwendig. Ziel sollte dabei jedoch
nicht sein, sinnvolle Leistungen aufgrund von Partikularinteressen zu kürzen,
wie z. B. die Arbeitslosenversicherung. Stattdessen müssen die Leistungen des
Sozialstaats neuen Lebensrealitäten angepasst werden, wie zunehmend unregel-
mäßigen Erwerbsverläufen.
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Kritiker:innen des Sozialstaats bringen häufig vor, dass er in der derzeitigen Form
unfinanzierbar sei. Dieses Argument wird in diesem Text mehrfach widerlegt.
Vielfach steckt dahinter das Interesse, geringere Steuern und Abgaben zahlen
zu wollen. Menschen, die vergleichsweise hohe Abgaben zahlen (und jene, die
das von sich glauben), verlangen daher oft eine Senkung dieser Abgaben. Oder
zumindest eine Änderung des Systems, damit sie einen geringeren Beitrag leisten
müssen. Eine Abgabensenkung führt jedoch unweigerlich dazu, dass wir die so-
ziale Umverteilung einschränken müssen, weil dann schlicht weniger Geld zur
Verfügung steht.

Oft wird argumentiert, Arbeitslose oder Bezieher:innen von Sozialhilfe bzw. Min-
destsicherung hätten keinen Anreiz, einen Job anzunehmen. Es sei zu einfach,
diese Leistungen zu bekommen. Gleichzeitig sei es oft nicht attraktiv, für ein we-
nig mehr Geld lange Arbeitszeiten unter schlechten Bedingungen zu akzeptieren.
Wer in seinem Umfeld jemanden kennt, die oder der sich vermeintlich „auf die
faule Haut legt“ und trotzdem gut davon lebt, ist oft schnell davon zu überzeu-
gen, dass es mehr Härte gegenüber diesen Menschen brauche. Möglicherweise
wird sie oder er gegenüber dem Sozialstaat als Ganzes Vorbehalte entwickeln.
Auch hier gilt: Der Sozialstaat funktioniert nicht in allen Situationen perfekt. Gibt
es Fälle, in denen Menschen vom Sozialsystem Unterstützungen erhalten, die
nicht gerechtfertigt sind? Sehr wahrscheinlich. Gilt das für die große Mehrheit
der Betroffenen? Sicherlich nicht. Viele Menschen, die Sozialhilfe bzw. Mindest-
sicherung beziehen, sind Kinder, alte Menschen ohne ausreichend hohe Pension
oder schlicht arbeitsunfähig. Auch der größte Druck auf diese Menschen wird
nicht dazu führen, dass sie eine Erwerbsarbeit annehmen. Bezieher:innen von Ar-
beitslosengeld haben oft aufgrund ihrer Ausbildung, mit der sie keinen Arbeits-
platz mehr finden, aufgrund ihres Alters oder ihrer Herkunft nur geringe Chancen
auf dem Arbeitsmarkt. Als Faustregel gilt: Je mehr wir die Leistungen des Sozial-
staats auf ganz genau abgesteckte Bedarfssituationen begrenzen, desto mehr
Menschen werden trotz Bedürftigkeit durch das soziale Netz rutschen.

Manchmal sind Menschen unserem Sozialstaat gegenüber einfach nur deswegen
kritisch eingestellt, weil sie seinen Umfang und seinen Nutzen nicht einschätzen
können. Dieses Skriptum soll dazu beitragen, Missverständnisse auszuräumen.
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3.4 Sozialausgaben in Österreich

Wir geben in Österreich derzeit (2023) etwa 142 Mrd. Euro für Sozialleistungen
aus. Die größten Ausgaben fallen auf Alter und Pensionen (45 %), Gesundheit
(28 %) und Familien (9 %). Insgesamt machen die Sozialausgaben etwa 31 %
der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt = BIP) aus. Man spricht hier auch
von der Sozialquote (siehe Abbildung 3).

Alter
45,4 %

Krankheit / 
Gesundheitsversorgung

28,1 %

Familie / Kinder
8,8 %

Invalidität / Gebrechen
5,3 %

Hinterbliebene
4,9 %

Arbeitslosigkeit
4,6 %

Wohnen und Soziale 
Ausgrenzung

2,8 %

Quelle: Statistik Austria, Essoss, AK Wien

Abbildung 3: Sozialausgaben in Österreich 2023

Die Ausgaben für das Alter beinhalten u. a.:

• Normale Alters- und Invaliditätspensionen für Personen ab 60/65 Jahren

• Vorzeitige Alterspensionen bei langer Versicherungsdauer

• Korridorpensionen

• Schwerarbeitspensionen

• Versehrtenrenten ab 60/65 Jahren

• Betriebspensionen

• Bundespflegegeld ab 60/65 Jahren

• Landespflegegeld ab 61 Jahren
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Die Ausgaben für Gesundheitsversorgung beinhalten u. a.:

• Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

• Krankengeld

• ambulante und stationäre Versorgung

Die Familienleistungen beinhalten u. a.:

• Familienbeihilfe

• Kinderabsetzbetrag

• Kinderbetreuungsgeld

• Karenzgeld

• Wochengeld

• Unterhaltsvorschuss

• Beihilfen für Schüler:innen und Studierende

• Ausgaben für Kindergärten

Die Ausgaben für Invalidität und Gebrechen beinhalten u. a.:

• Invaliditätspensionen unter 60/65 Jahren

• vorzeitige Alterspensionen wegen geminderter Erwerbsfähigkeit

• Rehabilitationsgeld

• Versehrtenrenten unter 60/65 Jahren

• Bundespflegegeld unter 60/65 Jahren

• Landespflegegeld unter 61 Jahren

• Leistungen der Behindertenhilfe

Die Ausgaben für Hinterbliebene beinhalten u. a.

• Hinterbliebenenpensionen und Hinterbliebenenrenten.

Die Ausgaben im Bereich Arbeitslosigkeit beinhalten u. a.:

• Arbeitslosengeld
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• Notstands- und Sondernotstandshilfe

• Übergangsgeld

• Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit

• Insolvenz-Entgelt

• aktive und aktivierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

• Leistungen der Arbeitsmarktförderung

Die Ausgaben für Wohnen und soziale Ausgrenzung beinhalten u. a.:

• Wohn-, Mietzins- und Mietbeihilfen

• Geld- und Sachleistungen der Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung

• Betreuung von Flüchtlingen und Asylwerberinnen und Asylwerbern durch den
Bund

• Bewährungshilfe

• Patient:innenanwaltschaft

3.5 Geldleistungen versus Sachleistungen

Die Leistungen des österreichischen Sozialstaats sind vielfältig. Ein Teil davon
sind finanzielle Unterstützungen, sogenannte Bar- oder Geldleistungen. Darun-
ter fallen z. B. das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe, Alters-, Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenpensionen bzw. Kindergeld und Familienbeihilfe. Sie unter-
scheiden sich von den Sachleistungen – Dienstleistungen, die von öffentlichen
Einrichtungen (z. B. städtische Kindergärten) oder von privaten Einrichtungen
(Vertragsärztinnen und -ärzte, Apotheker:innen …) bereitgestellt werden.

Im österreichischen Sozialsystem überwiegen die Geldleistungen. Sie machen
fast zwei Drittel (63,7 %) der Sozialausgaben aus. 33,4 % sind Sachleistungen.
Lediglich 2,9 % aller Ausgaben zählen zu den Verwaltungskosten (siehe Abbil-
dung 4), weit weniger als beispielsweise bei den österreichischen Vorsorgekas-
sen.1 Je nach Teilbereich des Sozialsystems unterscheidet sich das Verhältnis zwi-
schen Geld- und Sachleistungen stark: In der Pensionsversicherung machen
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Geldleistungen 90 % der Ausgaben aus, in der Krankenversicherung bestehen sie
mehrheitlich (58 %) aus Sachleistungen.

Ob eine Geld- oder eine Sachleistung sinnvoller ist, hängt vom Zweck einer Maß-
nahme ab. Geldleistungen erlauben den Bezieherinnen und Beziehern größtmög-
liche Freiheit, die Mittel einzusetzen. Würde z. B. die Notstandshilfe nicht als
Geldleistung ausgezahlt, sondern in Form von Lebensmittelgutscheinen, könnten
die Bezieher:innen damit zwar Lebensmittel einkaufen, jedoch keine Brillenrepa-
ratur oder Nachhilfestunden bezahlen. Sachleistungen hingegen eignen sich, um
ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel ein Gratiskindergartenplatz, um
allen Familien frühkindliche Betreuung zu ermöglichen. Würde Familien für jedes
Kind der Geldwert dessen ausbezahlt, der einem Kindergartenplatz entspricht,
wäre das sehr wahrscheinlich zu wenig, um damit einen Platz zu bekommen.
Denn nicht alle Familien würden das Geld für einen Kindergartenplatz einsetzen,
sondern ihre Kinder zum Teil lieber zu Hause betreuen. Dadurch würden die Kos-
ten für jedes einzelne Kindergartenkind steigen und der Betrag wäre zu gering.
Daher ist es oft sinnvoller, eine Leistung anzubieten, als den entsprechenden
Geldwert.
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Geldleistungen
63,7 %

Sachleistungen
33,4 %

Verwaltungskosten 
und sons�ge 
Ausgaben

2,9 %

Quelle: Statistik Austria, Essoss, AK Wien; Daten für 2023

Abbildung 4: Mehr Geld- als Sachleistungen im österreichischen Sozialsystem

3.6 Der Sozialstaat im Zeitverlauf

Das Leben der Menschen und damit die Anforderungen an den österreichischen
Sozialstaat verändern sich fortwährend. In der Zeit gleich nach dem Zweiten
Weltkrieg stand die Überwindung von Hunger und Wohnungslosigkeit im Mittel-
punkt der Bemühungen. Ab den 1980er-Jahren musste der Sozialstaat die Aus-
wirkungen der beginnenden neoliberalen Wende abfedern. Durch die Abkehr von
der Vollbeschäftigungspolitik der Nachkriegsjahrzehnte war mehr Geld für die
Absicherung bei Arbeitslosigkeit nötig. Heute muss der Sozialstaat – zusätzlich
– die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt mit ihren teilweise sehr prekä-
ren Arbeitsverhältnissen abfedern. Er muss den Ausbau von Langzeitpflege und
sozialen Dienstleistungen wie Kinderbetreuung oder soziale Beratungsangebote
tragen oder für eine gerechte Abgeltung von Kindererziehungszeiten sorgen.

Unser Bedarf an Leistungen des Sozialstaats ist in den letzten Jahrzehnten ge-
wachsen. Nicht, weil unsere Ansprüche immer größer geworden sind, sondern
weil der Druck in der Arbeitswelt gestiegen ist. Weil es zu leicht ist, Menschen
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in eine Scheinselbstständigkeit zu zwängen, ohne adäquate soziale Absicherung.
Weil es nicht mehr akzeptabel ist, dass ein Teil der Familie – fast immer die Frauen
– Kinder- und Altenpflege übernimmt und deshalb von Einkommen und Wohl-
wollen anderer Familienmitglieder abhängig ist. Und weil der Reichtum und die
Chancen in der Gesellschaft immer weniger gerecht verteilt sind.

Diese sich verändernden und vor allem zunehmenden Anforderungen haben da-
zu geführt, dass wir als Gesellschaft mehr Geld für die soziale Sicherheit ausge-
ben als früher. Seit Anfang der 1970er-Jahre bis Mitte der 1990er-Jahre sind die
Sozialausgaben deshalb merklich gestiegen. Seit über zwei Jahrzehnten sind sie
aber weitgehend konstant.

Die gebräuchlichste Maßzahl für die Höhe der Sozialausgaben ist die Sozialquo-
te. Sie gibt das Verhältnis von Sozialausgaben zur Wirtschaftsleistung an und lag
über zwei Jahrzehnte in Österreich kontinuierlich zwischen 27 und 30 %. Erst als
es infolge der Covid-19-Krise zum schlimmsten Einbruch der Wirtschaftsleistung
Österreichs seit 1945 kam, verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit und Betriebs-
schließungen, stieg der Wert vorübergehend auf 34 % an. Mittlerweile ist die So-
zialquote wieder auf unter 31 % gesunken (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 5: Sozialausgaben in % der Wirtschaftsleistung seit 1995
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In der Covid-Krise sank die Wirtschaftsleistung krisenbedingt, während gleichzei-
tig die Ausgaben für Krisenhilfen und höhere Arbeitslosigkeit deutlich stiegen.
Mittelfristig werden die wachsenden Aufgaben des Sozialstaats, auch ohne Krise,
einen größeren Anteil unserer Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bean-
spruchen – im Sinne eines Sozialstaats, der trotz wachsender Herausforderungen
Risiken absichert, sozialen Ausgleich schafft und Chancengerechtigkeit erhöht.

3.7 Wie der Sozialstaat wirkt – Stabilisierung in der
Finanzmarktkrise 2008

Die große Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die nach dem Zusammenbruch der
Investmentbank „Lehman Brothers“ 2008 Österreich erreichte, hat den Sozial-
staat enorm unter Druck gesetzt. Der weltweite Einbruch der Wirtschaft führte
auch in Österreich zu einem Rückgang von Beschäftigung und Produktion und
spülte damit deutlich weniger Steuern und Sozialbeiträge in die öffentlichen
Kassen. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit. Da es den Menschen nicht möglich
war, in dieser Situation schnell wieder eine neue Beschäftigung zu finden, stie-
gen die Ausgaben für Arbeitslosengeld und andere Sozialleistungen. Der Rück-
gang der öffentlichen Einnahmen und der Anstieg der Sozialausgaben in Krisen-
zeiten werden als automatische Stabilisatoren bezeichnet. Sie helfen mit, die
Einnahmen und die Ausgaben der privaten Haushalte und damit den privaten
Konsum zu stabilisieren (siehe Abbildung 6).
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Quelle: Wifo, AK Wien – Adi Buxbaum
Abbildung 6: Der private Konsum sorgte für Stabilisierung in der Krise
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Der österreichische Staat betrieb zu dieser Zeit eine relativ erfolgreiche, aktive
Politik der Krisengegensteuerung: Er setzte Maßnahmen wie Kurzarbeit stark
ein, um gerade zu Beginn der Krise die Beschäftigung hoch und die Arbeitslosig-
keit niedrig zu halten. Diese Taktik war in großen Teilen erfolgreich, mehr als in
vielen anderen Ländern.

Sowohl die automatischen Stabilisatoren als auch die aktiven Krisenbekämp-
fungsmaßnahmen ließen die Kosten für den Sozialstaat steigen und die Einnah-
men sinken. Diese Entwicklungen waren aber sinnvoll und notwendig! Ein starker
Sozialstaat muss in Zeiten wirtschaftlicher Krisen mehr leisten und in Phasen mit
hohem Wirtschaftswachstum weniger. Das heißt: je schlimmer die Krise, desto
höher die Sozialquote – und so muss es auch sein! Das gilt auch und im Beson-
deren für die Covid- und die auf sie gefolgte Teuerungskrise (siehe Kapitel 4.6).

3.8 Umverteilung im Sozialstaat

Zu den wesentlichen Aufgaben des Sozialstaats zählt die soziale Umverteilung
von finanziellen Mitteln. Diese Umverteilung kann sowohl über Sozialausgaben
als auch über eine soziale Staffelung der Einnahmen erfolgen.

3.8.1 Wie Sozialausgaben wirken

Die Verteilungswirkung der Sozialausgaben hängt von der konkreten Ausgestal-
tung der jeweiligen Leistung ab. So haben Leistungen, die bei Armut, Arbeits-
oder Wohnungslosigkeit unterstützen, eine hohe Umverteilungswirkung hin zu
Menschen in finanziellen Notlagen. Das hängt bei Sozial- und Wohnbeihilfe
damit zusammen, dass diese Leistungen nur bei entsprechender Bedürftigkeit
in Anspruch genommen werden können.

Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung stehen nur Menschen zu, die ar-
beitslos geworden sind. Arbeitslosigkeit kann alle Erwerbstätigen treffen. Men-
schen mit niedrigem Einkommen trifft sie nachweislich tendenziell öfter als Gut-
verdienende. Hinzu kommt: Das Arbeitslosengeld ist in Österreich sehr niedrig.
Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, haben daher meistens ein geringes Ein-
kommen.
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Familienleistungen, vor allem die Familienbeihilfe, haben einen grundeinkom-
mensähnlichen Charakter. Sie werden unabhängig von der finanziellen Situation
der Anspruchsberechtigten ausbezahlt. Das bedeutet: Die alleinerziehende Mut-
ter von zwei Kindern bekommt dieselbe Familienbeihilfe wie die viel zitierte Bank-
direktorsgattin mit Kindern im selben Alter, obwohl sie wahrscheinlich viel weni-
ger auf die Familienbeihilfe angewiesen ist. Dementsprechend haben Familien-
leistungen keine Verteilungswirkung hin zu finanziell schlecht gestellten Perso-
nen. Menschen im obersten Einkommensdrittel beziehen geringere Familienleis-
tungen als der Rest. Das ist zu einem wesentlichen Teil darauf zurückzuführen,
dass es sich dabei um Personen handelt, die mangels unterhaltsberechtigter Kin-
der mehr Zeit für Erwerbsarbeit aufwenden und entsprechend besser verdienen
(siehe Tabelle 1).

Äquivalenzgesamt-
einkommen

Passive, aktive
Arbeitsmarkt-

politik
Sozialhilfe Wohnbeihilfe

Familien-
leistungen

Oberes Drittel 9,1 ‑ ~ 1,0 23,7
Mittleres Drittel 18,9 ~ 9,0 9,5 39,8
Unteres Drittel 72,1 90,4 89,2 36,5

Quelle: WIFO, AK Wien

Tabelle 1: Wer von den Sozialleistungen profitiert (Verteilungswirkung in %)

3.8.2 Verteilungswirkung von Abgaben und Steuern

Wer also in welcher Form von den Leistungen des Sozialstaats profitiert, hängt
von der Ausgestaltung der Sozialausgaben ab. Weiters muss man sich ansehen:
Wer finanziert die soziale Sicherheit mit welchem Anteil? Sprich: Wie wirkt die
Verteilung aufgrund von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen?

• Lohn- und Einkommensteuer sowie im Besonderen vermögensbezogene
Steuern (v. a. Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer) haben in der
Regel eine progressive Verteilungswirkung. Das heißt: Mit zunehmendem Ein-
kommen steigt der Anteil der zu zahlenden Steuer (siehe Abbildung 7). Diese
Abgabenart hat somit eine stark „nach unten“ umverteilende Wirkung.
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• Anders verhält es sich bei Verbrauchsteuern wie der Alkohol-, Tabak- oder
Mineralölsteuer und generell bei der Umsatzsteuer. Sie wirken restriktiv.
Das heißt: Menschen mit geringerem Einkommen wenden dafür einen größe-
ren Anteil ihres Einkommens auf als jene mit höherem Einkommen. Das liegt
daran, dass man mit zusätzlichem Einkommen zwar meistens mehr ausgibt, in
der Regel aber einen immer kleiner werdenden Anteil. Eine Erhöhung von Ver-
brauchs- und Mehrwertsteuern belastet kleinere Einkommen daher in aller Re-
gel mehr als große.

• Sozialversicherungsbeiträge wirken bis zur Höchstbeitragsgrundlage (2025:
€ 6.450) proportional.2 Das bedeutet: Unabhängig von der Einkommenshöhe
fällt ein gleichbleibend hoher Anteil an Abgaben an: 18,07 % des Bruttoein-
kommens für Arbeitnehmer:innen. Einkommensteile über der Höchstbeitrags-
grundlage sind sozialversicherungsbefreit, es werden keine Beiträge abgezo-
gen (siehe Abbildung 7). Menschen mit Einkommen über dieser Grenze zahlen
daher im Durchschnitt einen weniger hohen Anteil als jene mit Einkommen,
die zur Gänze unter der Höchstbeitragsgrundlage liegen.3

Insgesamt ist die Verteilungswirkung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge in etwa proportional in Österreich. Das heißt, dass der Staat einnahmenseitig
praktisch nicht umverteilt – er tut es ausgabenseitig durch die Sozialausgaben.
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Abbildung 7: Steigender Beitrag zur Lohnsteuer, sinkender zur Sozialversicherung

➔ Öffentliche versus private Finanzierung

Auch private Haushalte finanzieren Leistungen bei Pflege, Gesundheit oder
Familie. In anderen Bereichen, wie der Sozialhilfe/Mindestsicherung, müssen
zuerst (fast) alle privaten Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bevor staatli-
che Leistungen in Anspruch genommen werden können. Eine Abgrenzung
von privater und öffentlicher Finanzierung ist daher teilweise sehr schwierig.
Dieser Text beleuchtet vor allem den öffentlichen Teil.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die Leistungen des Sozialstaats sind sehr umfangreich. Er begleitet uns durch
unser ganzes Leben und unterstützt uns dabei in vielfältiger Weise. Im Ge-
gensatz zu Staaten mit niedrigen öffentlichen Sozialausgaben wie den USA
oder Großbritannien sind die privaten Ausgaben für Sozialleistungen in Ös-
terreich sehr niedrig. Gemessen an der Wirtschaftsleistung sind die Sozial-
ausgaben in Österreich seit vielen Jahren auf fast unverändertem Niveau.
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4.1 Wer die Kosten trägt

Die Sozialausgaben werden zu drei Fünfteln (60 %) aus den Beiträgen zur So-
zialversicherung der Beschäftigten (aus dem öffentlichen und dem privaten Be-
reich), der Pensionistinnen bzw Pensionisten und Arbeitgeber:innen finanziert.
Der Rest (39 %) stammt aus allgemeinen Steuermitteln (siehe Abbildung 8).
Diese wiederum kommen hauptsächlich aus Einnahmen aus der Lohn- und Ein-
kommensteuer sowie der Mehrwertsteuer und den Verbrauchsteuern (z. B. Ta-
bak- und Mineralölsteuer). Das heißt, aus Abgaben, die zu großen Teilen von
den Beschäftigten und ihren Angehörigen getragen werden. Einnahmen aus Ver-
mögen oder Vermögenserträgen, wie Kapitalertrag oder Vermietung und Ver-
pachtung, tragen kaum zur Finanzierung des österreichischen Sozialstaats bei.
Kaum ein anderes Industrieland schont seine Reichen und Besitzenden so wie
Österreich.4

Arbeitgeber-
Sozialbeiträge

34,1 %

Arbeitnehmer:innen
20,3 %Selbstständige  2,9 %

Pensionist:innen  2,3 %

Allgemeine 
Steuermi�el

38,9 %

Sons�ge Einnahmen  1,5 %

Quelle: Statistik Austria, Essoss, AK Wien

Abbildung 8: Finanzierung der Sozialen Sicherheit 2023

Das bedeutet: Unser Sozialsystem finanzieren zum größten Teil die arbeitenden
Menschen. Wenn wir die Abgaben auf Löhne und Gehälter kürzen, z. B. im Rah-
men einer Steuerreform, muss parallel auch immer die Frage überlegt werden,
wie wir auf anderem Weg unseren Sozialstaat finanzieren.
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4.2 Wer soll bezahlen? Leistungsfähige oder Begünstigte?

Wer soll die nötigen Mittel für die Leistungen des Sozialstaats bereitstellen? Eine
wichtige Frage, denn sie sagt viel über unser Verständnis von Leistungsfähigkeit
und Gerechtigkeit aus. Ähnlich wie bei der Frage nach Sach- oder Geldleistungen
ist die Antwort kontextabhängig und daher (für die meisten von uns) nicht ein-
deutig zu beantworten. Wir können Sozialleistungen unter Berücksichtigung des
Äquivalenzprinzips oder des Leistungsfähigkeitsprinzips finanzieren.

Äquivalenzprinzip bedeutet: Jene Person, die eine Leistung bezieht, soll die Kos-
ten dafür tragen. Zum Beispiel in der Arbeitslosenversicherung: Nur Personen, die
in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, haben Anspruch auf Arbeits-
losengeld oder Notstandshilfe, abhängig von der Höhe des vorangegangenen
Einkommens.

Leistungsfähigkeitsprinzip bedeutet: Personen, die über viel Geld verfügen, sol-
len einen größeren Beitrag leisten als jene, die wenig oder kein Geld besitzen –

unabhängig davon, wer die Leistung bekommt. Zum Beispiel in der Sozialhilfe/
Mindestsicherung: Diese Leistung bekommt, wer nicht in der Lage (aber willens)
ist, ihren bzw. seinen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Es spielt
keine Rolle, wie viel diese Person zuvor ins Sozialsystem einbezahlt hat.

Der österreichische Sozialstaat kombiniert, ähnlich wie andere moderne Sozial-
staaten, beide Prinzipien.

➔ Finanzierung des Sozialstaats – Wieso ist das so wichtig?

Warum müssen wir uns mit der Finanzierung des Sozialstaats im Speziellen
auseinandersetzen? Genügt es nicht, zu fragen, wie viel Geld dem Staat aus
welchen Quellen insgesamt zur Verfügung steht? Was ist der Unterschied
zwischen der Finanzierung des Gesundheitssystems und jener der Landesver-
teidigung?

Der Sozialstaat ist der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Ohne ihn
würde das Zusammenleben in unserem Staat eine völlig andere Form anneh-
men. Eine, die geprägt wäre von bitterer Armut auf der einen Seite und noch
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extremeren Formen von Reichtum auf der anderen Seite. Dazwischen liegen
Konflikte in einem Ausmaß, wie wir sie uns heute – für Österreich – nicht
mehr vorstellen können. Am ehesten noch vergleichbar mit einer Gesellschaft
wie vor weit über 100 Jahren, als der Schutz und die Absicherung der Be-
schäftigten und ihrer Familien noch als unzumutbare Einschränkung der
wirtschaftlichen Freiheiten des Kapitals gesehen wurden.

Um ein solches Schreckensszenario langfristig zu bannen, brauchen wir den
Sozialstaat. Und zwar mit einer soliden Finanzierungsbasis. Wir brauchen
Kontinuität bei den Einnahmen, denn am Sozialstaat hängen Schicksale,
hängt unsere Demokratie.

Der verstorbene deutsche Ex-Kanzler Helmut Schmidt nannte den Sozialstaat
„Europas größte kulturelle Errungenschaft im 20. Jahrhundert“. Und das si-
cher zu Recht.

➔ Absolut oder prozentuell – Welcher Anstieg ist von Bedeutung?

Im Lauf der Jahre steigen die Geldbeträge der Einnahmen und Ausgaben des
Sozialstaats fast ohne Ausnahme. So sind die Ausgaben der Allgemeinen Un-
fallversicherungsanstalt (AUVA) zwischen 1995 und 2023 von 745 Mio. Euro
auf 1.607 Mio. Euro gestiegen, das ist mehr als eine Verdopplung.

Wird die Unfallversicherung also zunehmend unfinanzierbar? Nein!

Zum einen sind die Einnahmen in diesem Zeitraum etwa gleich stark gestie-
gen, von 751 Mio. Euro auf 1.537 Mio. Euro, obwohl der Beitragssatz gesenkt
wurde. Zum anderen sind Absolutbeträge bei der Sozialstaatsfinanzierung
kein sinnvolles Kriterium, um eine Entwicklung zu messen. Wichtiger ist
die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis zur Änderung
der Wirtschaftsleistung, des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dabei zeigt sich:
Die Ausgaben der Unfallversicherung sind zwischen 1995 und 2023 gesun-
ken (von 0,42 % des BIP auf 0,33 %).

Das bedeutet, dass für die Unfallversicherung heute zwar weit höhere Beträ-
ge ausgegeben werden als vor fast 30 Jahren, diese aufgrund von Wirt-
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schaftswachstum und Geldentwertung jedoch für die Finanzierbarkeit der
sozialen Sicherheit eine geringere Herausforderung darstellen.

4.3 Finanzierung durch Beiträge zur Sozialversicherung

Arbeiter:innen und Angestellte zahlen etwa 18 % ihrer Bruttolöhne und -gehäl-
ter an die Sozialversicherung und erhalten dafür unter anderem Leistungen im
Fall von Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit.5 Zusätzlich zahlen die Arbeit-
geber:innen gut 25 % der Bruttoverdienste in dieselben Töpfe (siehe Tabelle 2).
Gemeinsam sichern sie so einen Großteil der Leistungen des Sozialstaats.

Der größte Teil der Sozialversicherungsbeiträge, insgesamt 22,8 %, fließt in die
gesetzliche Pensionsversicherung, wobei die Arbeitgeber:innen einen etwas hö-
heren Beitrag leisten als die Arbeitnehmer:innen. Weitere 7,65 % fließen in die
Krankenversicherung, 6 % in die Arbeitslosenversicherung. Die Beiträge zur Pen-
sions-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung sowie zum Insolvenzent-
geltzuschlag (IESG) und der Wohnbauförderungsbeitrag (WFB) werden nur bis
zur sogenannten Höchstbeitragsgrundlage (2025: € 6.450) eingehoben.

Zusätzlich werden noch die Kommunalsteuer (3 %), die Wirtschaftskammerum-
lage 2 (= der Dienstgeberzuschlag zum Familienlastenausgleichsfonds, nach
Bundesland verschieden; 0,36 % in Wien) und die Kosten der „Abfertigung
Neu“ (1,53 %) aufseiten der Arbeitgeber:innen sowie die Arbeiterkammerumlage
(0,5 %) aufseiten der Arbeitnehmer:innen auf Grundlage der Bruttoeinkommen
berechnet.
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Arbeitnehmer:in-
nen-Anteil

Arbeitgeber:innen-
Anteil

HBGl1) Summe

Pensionsversi-
cherung

10,25 12,55 ja 22,80

Krankenversi-
cherung

3,87 3,78 ja 7,65

Unfallversiche-
rung

– 1,10 ja 1,10

Arbeitslosen-
versicherung

2,95 2,95 ja 6,00

FLAF – 3,70 nein 3,70

IESG-Zuschlag – 0,10 ja 0,10

Wohnbauför-
derung

0,50 0,50 ja 1,00

Kommunal-
steuer

– 3,00 nein 3,00

Betriebliche
Vorsorgekasse

– 1,53 nein 1,53

Arbeiterkam-
merumlage

0,50 – ja 0,50

Wirtschafs-
kammer-Umla-
ge 2 2) 3)

– 0,36 nein 0,36

Summe 18,07 % 29,57 % 47,64 %

Höchstbei-
tragsgrundlage

€ 6.450
Geringfügig-
keitsgrenze

€ 551,10

Quelle: ÖGK, AK Wien
1) Höchstbeitragsgrundlage 2) Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 3) Werte für Wien.

Tabelle 2: Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen 2025 (in %)
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In den letzten beiden Jahrzehnten sind die Beiträge zur Sozialversicherung für
ältere Arbeitnehmer:innen um ca. ein Drittel gesenkt worden. Ziel war es, durch
Kürzung der Lohnnebenkosten die Beschäftigung älterer Personen zu erhöhen.
Ob das gelungen ist, lässt sich schwer bewerten. Für den Sozialstaat bedeutet
das jedenfalls einen erheblichen Einnahmeausfall.

➔ Lohnnebenkosten kürzen?

In regelmäßigen Abständen wird in Österreich über das Kürzen der Lohnne-
benkosten diskutiert. Meistens sind es Vertreter:innen der Arbeitgeber:innen,
die auf den vermeintlichen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
Wirtschaft verweisen, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Ist diese
Forderung gerechtfertigt?

Zum einen ist die Frage der Wettbewerbsfähigkeit nicht über die Höhe der
Löhne und der damit verbundenen Lohnnebenkosten zu klären. Jene Teile
der österreichischen Wirtschaft, die im internationalen Wettbewerb stehen
(Industrie, Tourismus u. a.), konkurrieren mit der Qualität der Infrastruktur,
der Facharbeit, der Produktionsverfahren und der Produkte und Dienstleis-
tungen, aber nicht über niedrige Lohnkosten und miese Umweltstandards.
Sinnvoll ist deshalb ein Vergleich der Lohnstückkosten, der die Produktivität,
also die Produktion pro Arbeitsstunde, berücksichtigt. Diese ist in der
heimischen Wirtschaft sehr hoch.

Trotzdem ist es vernünftig, darüber zu diskutieren, wie die Finanzierung öf-
fentlicher Ausgaben umgestellt werden kann. Es ist zwar sinnvoll, die Beiträ-
ge zur Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung über die
Löhne zu finanzieren, da alle in einem direkten Zusammenhang mit der Er-
werbsarbeit stehen. Weniger sinnvoll ist hingegen, Familienleistungen, Kom-
munalsteuer und Wohnbauförderung über die Löhne zu finanzieren. Immer-
hin profitieren davon nicht nur Beschäftigte. Hier kann eine Umstellung auf
die Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln zweckmäßig sein. Dafür
sind entsprechende Steuererhöhungen, die Einführung neuer Steuern oder
zumindest die Zweckbindung bestehender Steuern für Sozialleistungen je-
denfalls Voraussetzung. Sonst führt die Lohnnebenkostenkürzung auch zu
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einer Senkung der (Sozial-)Ausgaben. Besonders für den Ausbau von Sozial-
leistungen kann es sinnvoll sein, das Aufkommen einzelner Steuern zweckzu-
binden, etwa jenes einer Erbschaftsteuer für bessere Pflege.

Wir können z. B. den Familienlastenausgleichsfonds zukünftig stärker aus
Steuern statt wie bisher aus Beiträgen finanzieren. Allerdings nur, wenn
wir vorher ganz konkret geklärt haben, woher wir das Geld nehmen werden.
Absichtserklärungen ohne konkrete Maßnahmen wie „Steuerschlupflöcher
schließen“ oder „Verwaltungsreform“ sind zu wenig.

➔ Die Mär von der Steuersenkung ohne Gegenfinanzierung

In Österreich erfreuen sich Steuersenkungen sowohl in der politischen als
auch in der medialen Diskussion großer Beliebtheit. Dabei wird oft vom ho-
hen Selbstfinanzierungsgrad von Steuersenkungen gesprochen. Das bedeu-
tet, dass die Steuersenkungen erfreulicherweise ohne gleichzeitige Erhöhung
anderer Steuern oder Beiträge möglich seien. Gern sprechen die Regierenden
davon, dass die Reform den privaten Konsum der Haushalte und die Investi-
tionstätigkeit der Unternehmen so sehr anregen werde, dass das darauffol-
gende höhere Wirtschaftswachstum die Steuersenkungen finanziert, wir alle
weniger Steuern zahlen und trotzdem auf nichts verzichten müssen.

Nur: So einfach ist es nicht. Es stimmt, dass von geschickt geplanten Steuer-
senkungen ein Konsum- und Investitionsimpuls ausgehen kann. Indem den
Menschen mehr Geld übrig bleibt und sie dieses Geld ausgeben, können sie
so die Wirtschaft ankurbeln und das Steueraufkommen steigern. Das funk-
tioniert leider nicht unbegrenzt. Wenn dem so wäre, würden wir einfach
die meisten Abgaben beseitigen und ein sagenhaftes Wirtschaftswachstum
erleben. Der Konsumeffekt hängt sehr davon ab, für wen die Steuer gesenkt
wird. Wenn der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer reduziert wird,
nützt das nur Menschen mit sehr hohem Einkommen. Dadurch wird kein re-
levanter Wachstumsimpuls ausgelöst, da diese Personen nur einen Teil ihres
Einkommens ausgeben (müssen), hingegen den Großteil sparen. Selbst wenn
der Fokus der Reform auf kleinen Einkommen liegt, muss klar sein, dass sich
Steuersenkungen nicht von selbst finanzieren.
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Tatsächlich ist es so, dass es keine Steuersenkung ohne Gegenfinanzierung
geben kann! Denn: Wenn Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gesenkt
werden, ohne andere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu erhöhen,
ist weniger Geld für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben da. Und die öf-
fentliche Aufgabe, für die wir das meiste Geld ausgeben, ist die Finanzierung
des Sozialstaats.

4.4 Finanzierung durch Steuern

Steuerfinanzierung bedeutet, Leistungen der öffentlichen Hand aus allgemeinen
Steuermitteln zu finanzieren, wie z. B. Lohn- und Einkommensteuer, Mehr-
wertsteuer, Körperschaftsteuer oder Kapitalertragsteuer. Im Gegensatz zur
Finanzierung aus Sozialversicherungsbeiträgen (S. 33) besteht jedoch kein An-
spruch auf eine bestimmte Gegenleistung. Der Staat kann die Einnahmen aus
der Lohnsteuer für den Autobahnausbau ausgeben. Mit Sozialversicherungsbei-
trägen zum Arbeitslosengeld ist das nicht möglich.

Gleichzeitig ermöglicht eine Finanzierung durch Steuern das Senken der Abgaben
auf Löhne und Gehälter, wenn Arbeit weniger und andere Bereiche des Lebens
mehr besteuert werden, z. B. Vermögen oder Konsum.

➔ Was für eine Finanzierung durch Sozialversicherungsbeiträge spricht

Sozialversicherungsbeiträge erhöhen zwar die Arbeitskosten, gewähren aber
auch die Sicherheit, dass Sozialleistungen nicht leichtfertig gekürzt werden.
Das bedeutet: Ein Teil des Einkommens wird für soziale Absicherung gewid-
met. Beiträgen zur Sozialversicherung stehen damit immer auch Anwart-
schaften gegenüber. Ein rein steuerfinanziertes Sozialsystem beinhaltet kei-
nen Anspruch auf eine Leistung aus Arbeitslosen-, Kranken- oder Pensions-
versicherung. Welche Leistungen wir in welcher Höhe bekommen, würde viel
eher von politischen Mehrheiten abhängen als heute. Dadurch wäre es den
Gegnerinnen und Gegnern unseres Sozialsystems viel leichter möglich, Leis-
tungssenkungen durchzusetzen.
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4.5 Finanzierung einzelner Teilbereiche des Sozialstaats

4.5.1 Arbeit und Arbeitslosigkeit6

Aus dem Budget des Arbeitsmarktservice (AMS) finanziert werden u. a.:

• Das Arbeitslosengeld

• Die Notstandshilfe

• Die Pensionsversicherungsbeiträge für Bezieher:nnen nach dem Arbeitslosen-
versicherungsgesetz (AlVG)

• Altersteilzeitgeld und Teilpensionen

• Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie vor allem Beratung, Qua-
lifizierungen oder Beschäftigungsförderung

• Die Beratungs- und Vermittlungsleistungen des AMS, inkl. der Personalkosten

Die Leistungen des AMS sollen helfen, Menschen wieder in Beschäftigung zu
bringen und Armut zu vermeiden. Dafür ist nicht nur die finanzielle Unterstüt-
zung durch Arbeitslosengeld (AlG) und Notstandshilfe (NH) wichtig, sondern
auch die aktive Arbeitsmarktpolitik, inklusive des Beratungs- und Qualifizie-
rungsangebots des AMS.

AlV-Beiträge
96,5 %

Auflösung der 
Arbeitsmarktrücklage

3,1 %
Sons�ges 0,5 %

Quelle: AMS, AK Wien

Abbildung 9: Finanzierung des Arbeitsmarktservice 2023
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Finanzierung

Das Arbeitsmarktservice finanziert seine Leistungen i. d. R. vor allem aus Beiträ-
gen der Versicherten (2023: 96,5 %) und aus allgemeinen Steuermitteln. Hier-
bei spielen die Lage auf dem Arbeitsmarkt und das Ausmaß der Leistungen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik eine wesentliche Rolle, also die Ausgaben für Qualifi-
zierung und Beschäftigungsförderung von Arbeitslosen. 2023 stellte diesbezüg-
lich eine Ausnahme dar, da das AMS aufgrund der guten Arbeitsmarktlage keinen
Steuerzuschuss benötigte. Sowohl die Mitfinanzierung der aktiven Arbeitsmarkt-
politik als auch jene der Versicherungsleistungen, wie Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe, durch Steuern ist gesetzlich verankert. Zusätzlich werden in unregel-
mäßigen Abständen Teile der sogenannten Arbeitsmarktrücklage aufgelöst, um
die Leistungen des AMS zu finanzieren. 2019 wurden 3,1 % des AMS-Budgets
aus diesem Titel finanziert (siehe Abbildung 9).

Die Versicherungsbeiträge machen 5,9 % der Bruttoeinkommen aus und werden
zu gleichen Teilen von Beschäftigten und Arbeitgeberinnen bzw Arbeitgebern ge-
tragen. Beschäftigte, die höchstens 2.074 Euro brutto verdienen, zahlen keine Ar-
beitslosenversicherungsbeiträge. Zwischen 2.074 Euro und 2.451 Euro werden
die Beiträge eingeschliffen, d. h. von 0 % auf 3 % angehoben (Stand 2025).

Keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen zudem:

• Männer, die das 63. Lebensjahr vollendet haben

• Frauen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben

• Beschäftigte, die aufgrund langer Versicherungsdauer in Alterspension oder
Schwerarbeiter:innenpension gehen können

In diesen Fällen zahlen auch Arbeitgeber:innen keine Arbeitslosenversicherung.

Dadurch, dass der Staat das AMS mit Steuergeld unterstützt, wenn die Beiträge
der Versicherten nicht ausreichen, hat das AMS zwar theoretisch nie Finanzie-
rungsprobleme, kommt aber mit zunehmendem Finanzierungsbedarf unter stei-
genden politischen Druck (z. B. bei Einschleifung der Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung, seit 2008). Der Finanzierungsbedarf ist mit der Wirtschaftskrise
ab 2008 beträchtlich gestiegen, da die Arbeitslosigkeit seither nie mehr auf
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das Vorkrisenniveau zurückgegangen ist. Seit Beginn der Covid-19-Krise 2020
hat sich diese Situation noch einmal erheblich verschlimmert.

2000 2010 2015 2020 2023

AlV-Beiträge 3,72 4,77 6,10 7,00 8,70

Auflösung der
Arbeitsmarkt-
rücklage

- 0,04 0,12 0,23 0,28

Abgang / Über-
weisung des
Bundes

0,18 1,24 1,52 8,21 -0,11

Sonstiges 0,38 0,01 0,01 0,02 0,04

Insgesamt 4,27 6,06 7,75 15,47 8,90
in % des BIP 2,00 % 2,06 % 2,27 % 4,07 % 1,84 %

Quelle: AMS, AK Wien

Tabelle 3: Finanzierung des Arbeitsmarktservice, in Mrd. €

➔ Wissenswerte Fakten:

• In Österreich sind alle Arbeitnehmer:innen und freie Dienstnehmer:innen,
die über der Geringfügigkeitsgrenze verdienen, arbeitslosenversichert.

• Das durchschnittliche tägliche Arbeitslosengeld beträgt € 41,11, die
durchschnittliche tägliche Notstandshilfe € 31,83 (2024), wobei Männer
im Schnitt 19 % mehr Arbeitslosengeld und 14 % mehr Notstandshilfe
als Frauen bekommen.

• Auch selbstständig tätige Personen haben unter bestimmten Umständen
Anspruch auf Arbeitslosengeld.

• 879.267 Personen waren 2023 mindestens für einen Tag arbeitslos gemel-
det.

Ausblick

Hohe Arbeitslosigkeit ist für die AMS-Finanzierung sowohl einnahmenseitig (ge-
ringere Beiträge), als auch ausgabenseitig (höhere Ausgaben) eine enorme He-
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rausforderung. Die aktuelle (2025) wirtschaftliche Situation bedingt besonders
hohe Arbeitslosigkeit und bringt das AMS entsprechend stark unter Druck. Ver-
stärkte Steuerfinanzierung wird daher notwendig sein, bis sich die Arbeitsmarkt-
lage wieder entspannt.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die Leistungen des AMS helfen Menschen, wieder eine Beschäftigung zu fin-
den und bei Arbeitslosigkeit den Lohnausfall auszugleichen. Sie werden zum
größten Teil von den Versicherten finanziert. Je höher die Arbeitslosigkeit,
desto höher die Kostendeckung durch das Bundesbudget.

4.5.2 Gesundheit und Krankenversicherung

Das österreichische Gesundheitssystem hat die Aufgabe, die Gesundheit der
Menschen zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen. Es umfasst Ge-
sundheitsförderung, Prävention und Krankenversorgung. Der Schwerpunkt liegt
bei Prävention und Krankenversorgung, mit weitgehend uneingeschränktem Zu-
gang zu den öffentlichen Gesundheitsleistungen.

Im Gesundheitsbereich finanziert werden u. a.:

• ambulante Versorgung (ärztliche Hilfe)

• stationäre Versorgung (Spitäler)

• medizinische Rehabilitation

• Medikamente

• Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen

• Wochengeld

• medizinische Hauskrankenpflege

• Psychotherapie

• Gesunden- und Vorsorgeuntersuchungen

• Zuschüsse für Heilbehelfe und Hilfsmittel

• Krankengeld
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Finanzierung

Die Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems ist – vorsichtig aus-
gedrückt – keineswegs trivial. Komplexe Finanzierungsströme zwischen Bund,
Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern machen das System in ho-
hem Maße kompliziert.7

Auch die Abgrenzung des Gesundheitsbereichs ist schwierig. Soll die Langzeit-
pflege mitberücksichtigt werden? Wie sollen Investitionen in im Bau befindliche
Krankenanstalten einfließen? Wie sollen die nicht öffentlichen Kosten, z. B. von
der Krankenkasse nicht getragenen Behandlungskosten, dargestellt werden? Die
international vergleichbare Darstellung der Gesundheitsausgaben nach dem Sys-
tem of Health Accounts geht von einem zu finanzierenden Umfang von Gesund-
heitskosten in der Höhe von fast 50 Mrd. Euro (2022) pro Jahr aus. Das entspricht
11 % der Wirtschaftsleistung Österreichs und inkludiert die Kosten der Langzeit-
pflege, auf die noch näher eingegangen wird (siehe Kapitel 4.5).

Allgemeine 
Steuermi�el

35,0 %

Sozialversicherungsbeiträge
42,6 %

Kurzfris�ge Aufwendungen 
privater Haushalte

16,0 %

Private Krankenversicherung 4,6 % Sons�ge nicht öffentliche Beiträge 1,9 %

Quelle: OECD, Statistik Austria, AK Wien

Abbildung 10: Finanzierung des Gesundheitssystems 2022

Die Kosten des Gesundheitssystems werden zu drei Vierteln von der öffentlichen
Hand finanziert. 2019 kamen 35,0 % aus allgemeinen Steuermitteln und
42,6 % aus den Mitteln der Sozialversicherungsträger, vor allem aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung.
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Das restliche Viertel finanzieren private Haushalte, vor allem über kurzfristige
Aufwendungen wie Selbstbehalte (16,0 %) und private Krankenversicherun-
gen (4,6 %) (siehe Abbildung 10).

Zu den sonstigen nicht-öffentlichen Beiträgen zählen Leistungen von sozialen
Einrichtungen und betriebliche Gesundheitsleistungen von Unternehmen
(1,9 %). Die darin inkludierten Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
werden zu fast neun Zehnteln (2022: 87,3 %) aus den Krankenversicherungsbei-
trägen finanziert.

Seit 2000 sind die Ausgaben für das Gesundheitssystem von 9,2 % auf 11,1 %
der Wirtschaftsleistung gestiegen. Dieser Anstieg fand großteils in der Zeit vor
2010 statt (siehe Tabelle 4). Der Anstieg durch die Covid-19-Krise war vergleichs-
weise gering (+0,6 PP zwischen 2019 und 2022). Private Haushalte, soziale Ein-
richtungen und Betriebe tragen seit 2000 konstant zwischen 22 und 26 % zu den
Gesamtausgaben im Gesundheitssystem bei. Der Anteil der privaten Krankenver-
sicherungen liegt seit Jahren bei konstant etwa 5 % der Gesamteinnahmen.

➔ Wissenswerte Fakten:

• Fast die gesamte österreichische Wohnbevölkerung wird durch die öffent-
liche Krankenversicherung geschützt. Fast 80 % der Menschen zahlen Bei-
träge, der Rest sind mitversicherte Angehörige, hauptsächlich Kinder.

• 2023 wurden fast 1,6 Mio. Vorsorgeuntersuchungen in Österreich durch-
geführt, 61 % davon bei Frauen und 39 % bei Männern.

• Die Anzahl der Krankenstandstage pro erwerbstätiger Person lag 2023 bei
15,4 (1995: 14,9).

➔ Transferleistungen zwischen den Systemen

Transfers zwischen Leistungssystemen stellen einen zentralen Bestandteil der
Finanzierung der Krankenversicherung dar (und der Pensionsversicherung).
Das inkludiert Beiträge für Arbeitslose. Weitere Transferleistungen, die der
Krankenversicherung ersetzt werden:

• Krankenversicherungsbeiträge für Asylwerber:innen in Bundesbetreuung,
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• ein Pauschalbeitrag sowie ein Zusatzbeitrag für jeden Familienangehöri-
gen eines Präsenzdieners und

• die Kosten für die Krankenversicherung für Bezieher:innen von Kinderbe-
treuungsgeld vom Familienlastenausgleichsfonds (FLAF).

2000 2010 2015 2020 2022

Öffentliche Beiträge ins-
gesamt

14,85 22,58 26,43 33,16 38,70

Allgemeine Steuer-
mittel1)

9,38 10,71 14,36 17,46

Sozialversicherungs-
beiträge1)

13,19 15,72 18,80 21,24

Nicht-öffentliche Ge-
sundheitsausgaben ins-
gesamt

4,81 7,67 9,26 9,94 11,20

Kurzfristige Aufwen-
dungen privater
Haushalte (z. B.
Selbstbehalte)

3,50 5,63 6,81 7,10 7,98

Private Krankenversi-
cherung2)

1,04 1,48 1,81 2,01 2,27

Sonstige nicht-öf-
fentliche Beiträge

0,26 0,56 0,63 0,84 0,95

Insgesamt 19,66 30,24 35,69 43,10 49,90
In % des BIP 9,20 % 10,20 % 10,40 % 11,30 % 11,10 %

Quelle: OECD, AK Wien 1) Bis 2003 keine Detailinformationen verfügbar

Tabelle 4: Finanzierung des Gesundheitssystems im Zeitverlauf, in Mrd. €

Ausblick

Wie in vielen anderen europäischen Staaten steigen auch in Österreich seit Lan-
gem die Gesundheitsausgaben. Im Jahrzehnt vor der Covid-19-Krise ist es gelun-
gen, sie zu stabilisieren, in der Folge der Pandemie sind sie wieder gestiegen. Das
Gesundheitssystem erfuhr in den letzten Jahren außergewöhnliche Wertschät-
zung. Spätestens wenn diese Wertschätzung verblasst ist, wird seine Finanzie-
rung aber wieder in den Fokus rücken.
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➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Das österreichische Gesundheitssystem finanziert sich zu über drei Vierteln
aus öffentlichen Leistungen: 43 % Sozialversicherungsbeiträge, 35 % allge-
meine Steuermittel. Den größten Teil der nicht-öffentlichen Ausgaben ma-
chen die Selbstbehalte und andere kurzfristige Leistungen der privaten Haus-
halte mit 16 % aus.

4.5.3 Langzeitpflege8

Unter Pflege werden Maßnahmen verstanden, die Menschen beim Erhalten,
Wiederherstellen oder Anpassen physischer, psychischer und sozialer Funk-
tionen und Aktivitäten des Lebens unterstützen. Der Begriff Langzeitpflege be-
zeichnet zeitlich unbegrenzte Maßnahmen, die mehr als sechs Monate dauern.
Außerdem sind Maßnahmen zur Entlastung, Unterstützung und sozialen Absi-
cherung von informell Pflegenden (pflegenden Angehörigen) enthalten.

In der Langzeitpflege finanziert werden u. a.:

• Das Bundespflegegeld

• Das Pflegekarenzgeld

• Mobile soziale Dienste und Hauskrankenpflege

• Teilstationäre Einrichtungen

• Die stationäre Pflege

• Alternative Wohnformen

• Förderung der Personenbetreuung (sogenannte 24-Stunden-Betreuung)

Finanzierung

Die Kosten für die Langzeitpflege betrugen 2023 etwa 8,5 Mrd. Euro und werden
von Bund, Ländern, Sozialversicherung und privaten Haushalten getragen.
Anders als in Deutschland werden in Österreich für die Finanzierung von Pflege-
leistungen keine Beiträge zur Sozialversicherung eingehoben. Das bedeutet, dass
die Ausgaben zum größten Teil steuerfinanziert sind. Der Bund trägt annähernd
die Hälfte aller Kosten (2023: 45,4 %). 31,6 % entfallen auf die Länder und knapp
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3 % auf Krankenkassen und Landesgesundheitsfonds. Die privaten Haushalte
tragen den Rest der – quantifizierbaren – Kosten in Form von Eigenbeiträgen
(20,1 %, siehe Abbildung 11). Allerdings besteht ein wesentlicher Teil der privaten
Aufwendungen aus unbezahlten, informell erbrachten Pflegeleistungen. Z. B.
wenn die berufstätige Tochter pflegebedürftiger Eltern ihre Arbeitszeit reduziert
oder ihren Job aufgibt, um die Pflege zu übernehmen und deshalb auf Einkom-
men verzichten muss.

Private Aufwendungen sind insgesamt nur schwer zu erfassen und machen
höchstwahrscheinlich den größten Teil der Kosten aus.9

Die Geldleistungen, vor allem das Pflegegeld, trägt der Bund. Die Sachleistungen,
wie Betreuungs- und Pflegedienste, tragen die Länder.

Anders als in anderen Bereichen des Sozialstaats gibt es für die Langzeitpflege
keine Daten darüber, wie sich die Verteilung der Einnahmen langfristig entwi-
ckelt.

Bund
45,4 %

Länder und 
Gemeinden 

31,6 %

Beiträge betreute 
Personen

20,1 %

Krankenkassen, Landesgesund-
heitsfonds etc.

2,9 %

Quelle: BMASGK, Statistik Austria, AK Wien – Kurt Schalek

Abbildung 11: Finanzierung der Langzeitpflege 2023
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➔ Wissenswerte Fakten:

• Das Pflegegeld wurde 1993 eingeführt, um eine gesellschaftliche Absiche-
rung gegen das Risiko, pflegebedürftig zu werden, zu schaffen.

• Seit der Einführung steigt die Zahl der Bezieher:innen jährlich um etwa
2 %. Derzeit beziehen etwa 5 % der österreichischen Bevölkerung Pflege-
geld.

• Gut zwei Drittel aller Bezieher:innen erhalten Leistungen der Pflegegeld-
stufen 1 bis 3, der Rest Leistungen der Stufen 4 bis 7.

• Seit 2020 wird das Pflegegeld jährlich mit dem Anpassungsfaktor gemäß
§ 108f ASVG valorisiert.

Ausblick

Studien gehen davon aus, dass die Zahl der zu pflegenden Personen in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten erheblich steigen wird und damit auch der Fi-
nanzierungsbedarf. Kostensteigernd wirkt vor allem die zunehmende Alterung
der Bevölkerung. Die Leistungen des Pflegesystems müssen deutlich ausgebaut
werden, um allen sozialen Gruppen eine ähnlich gute Versorgung gewährleisten
zu können. Die Beschäftigten im Pflegesystem brauchen bessere Arbeitsbedin-
gungen und höhere Löhne. Kostensenkend wirken die laufenden Verbesserungen
beim Gesundheitszustand der Älteren sowie die in den Jahren 2015/2016 umge-
setzte Pflegegeldreform – mit dem erschwerten Zugang zu den Pflegestufen 1
und 2 bei gleichzeitiger Anhebung des Pflegegelds.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die öffentlichen Ausgaben im formellen Pflegebereich werden vom Bund
(Geldleistungen) und den Ländern (Sachleistungen) aus allgemeinen Steuer-
mitteln finanziert. Der größte Teil der zu finanzierenden Kosten entfällt aller-
dings auf die privaten Haushalte, wenn die Leistungen der informellen Be-
treuung und Pflege einberechnet werden. Mit einem weiteren Anstieg der
Pflegebedürftigen und damit der Kosten ist jedenfalls zu rechnen.
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4.5.4 Öffentliche Pensionen10

Die Pensionsversicherung hat die Aufgabe, die Versicherten im Alter oder bei
krankheitsbedingtem vorzeitigem Ausscheiden aus dem Berufsleben finan-
ziell abzusichern beziehungsweise deren hinterbliebene Angehörige. Sie soll das
Erwerbseinkommen (annähernd) ersetzen, das durch den Übertritt in den Ruhe-
stand weggefallen ist, und so den Lebensstandard weitgehend sichern.

Aus dem Budget der Pensionsversicherung finanziert werden u. a.:

• Alterspensionen

• Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen

• Hinterbliebenenpensionen

• Ausgleichszulage (Mindesteinkommen in der Pension)

• Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (z. B. Aufenthalt in Kurorten)

• Rehabilitation (zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben)

• Krankenversicherung der PensionistInnen

Finanzierung

Die Pensionsversicherung wird über das sogenannte Umlageverfahren finan-
ziert (Generationenvertrag). Das bedeutet, dass die derzeit Erwerbstätigen mit ih-
ren Pensionsbeiträgen (zum größten Teil) die Pensionen jener Menschen bezah-
len, die sich heute im Ruhestand befinden.

➔ Wissenswerte Fakten:

• 2023 bezogen 2,55 Mio. Menschen in Österreich eine Pension, knapp
500.000 davon eine Hinterbliebenenpension.

• Fast zwei Drittel aller Pensionen in Österreich entfallen auf Frauen.

• 2023 kamen auf 1.000 Pensionsversicherte 577 Pensionen. 2000 waren es
noch 619 Personen. Das heißt: Die Zahl der Beschäftigten ist im Verhältnis
zu den Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern gestiegen.
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• Die durchschnittliche Pensionshöhe (Median) bei neu zuerkannten Alters-
pensionen lag im Dezember 2023 bei 1.901 Euro, mit erheblichen Unter-
schieden zwischen Männern (€ 2.524) und Frauen (€ 1.487).

Finanzierung der Pensionen unselbstständig Erwerbstätiger

Es gibt große Unterschiede bei der Finanzierung der Pensionen zwischen Un-
selbstständigen und Selbstständigen. Bei den Unselbstständigen entfallen etwa
83,3 % auf Versicherungsbeiträge von Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern
und Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmern. Weitere 14,4 % trägt aktuell der
Bund, für die sogenannte Ausfallshaftung, Bundesbeitrag genannt. Das ist ein
pauschaler Finanzierungsbeitrag aus dem Budget. Er deckt die Ausgaben der
Pensionsversicherung ab, die nicht aus den laufenden Beiträgen der Versicherten
finanziert werden. Er schwankt von Jahr zu Jahr.

Der Bund trägt auch die Kosten für die Ausgleichszulage (Mindesteinkommen in
der Pension, 1,8 %), die die Pensionsversicherung für den Staat administriert.

Beiträge für 
Versicherte

83,4 %

Ausfallha�ung 
des Bundes 

14,4 %

Ausgleichszulagenersatz 1,8 % Sons�ge Einnahmen 0,5 %

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AK Wien

Abbildung 12: Finanzierung der Pensionsversicherung der Unselbstständigen 2023
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Langfristig entwickeln sich die Einnahmen in der Pensionsversicherung der Un-
selbstständigen – gemessen an der Wirtschaftsleistung – bemerkenswert stabil.
Zwischen 2000 und 2015 stiegen die Gesamtausgaben von 8,8 auf 9,8 %. Erst
durch die wirtschaftlichen Verwerfungen der COVID-19-Krise stieg der Anteil
auf über 10 % (10,6 %), ist aber seither bereits wieder gesunken (2023:
10,3 %). Der Bundesbeitrag (ohne den Ausgleichszulagenersatz) blieb 2023 fast
unverändert im Vergleich zu 2010 (1,5 % vs. 1,4 %) – siehe Tabelle 5.

Unselbstständige 2000 2010 2015 2020 2023

Beiträge für
Versicherte1)

16,1 23,0 28,0 34,3 40,8

Ausfallshaf-
tung des Bun-
des

2,2 4,2 4,8 5,1 7,1

Ausgleichszula-
genersatz

0,4 0,7 0,7 0,8 0,9

Sonstige Ein-
nahmen

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Insgesamt 18,8 28,0 33,7 40,3 48,9
in % des BIP 8,8 % 9,5 % 9,8 % 10,6 % 10,3 %

Bundesbeitrag
in % des BIP

1,0 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,5 %

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AK Wien – Vanessa Lechinger 1) Vor 2005
inklusive Beiträge aus dem Ausgleichsfonds zur pauschalen, teilweisen Abdeckung von Ausgaben

der Pensionsversicherung aus dem Budget.

Tabelle 5: Finanzierung der Pensionsversicherung der Unselbstständigen im Zeitverlauf, in Mrd. €

➔ Warum steigen die Beiträge und Steuern so stark?

Die Beiträge der Versicherten sind in Absolutbeträgen im Lauf der Jahre kon-
tinuierlich gestiegen. So machten sie in der AUVA 1995 etwa 723 Mio. Euro
aus, 2019 schon 1.432 Mio. Euro. Das hat vor allem zwei Gründe: Zum einen
stieg die Zahl der sozialversicherten unselbstständig Beschäftigten in diesem
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Zeitraum um 21 %. Gleichzeitig wuchs das mittlere Jahresnettoeinkommen
der Gruppe seit 1997 um zwei Drittel (66 %), trotz starker Zunahme von Teil-
zeitbeschäftigung. Mehr Beschäftigung und höhere Löhne führen zu steigen-
den Beitragseinnahmen, solange die Beitragssätze nicht (stark) gekürzt wer-
den.

Ähnlich verhält es sich bei den Steuereinnahmen. Sie sind seit 1995 um
123 % gestiegen. Die mit Abstand größten Posten sind die Lohn- und Ein-
kommensteuer sowie die Mehrwert- und Verbrauchssteuern. Sie alle werden
zu großen Teilen von den Erwerbstätigen und ihren Familien getragen.

Finanzierung der Pensionen selbstständig Erwerbstätiger

Im Gegensatz zum vergleichsweise hohen Selbstfinanzierungsgrad in der Pen-
sionsversicherung der Unselbstständigen, entfallen bei selbstständig Tätigen
nur 41,4 % der Einnahmen auf Versicherungsbeiträge. Weitere 12,6 % werden
aus der sogenannten Partnerleistung des Bundes finanziert, einem Beitrag, der
die niedrigeren Beitragssätze der Selbstständigen in die Pensionsversicherung
ausgleichen soll. Die Ausfallshaftung des Bundes macht in der Pensionsversiche-
rung der Selbstständigen 42,2 % der Einnahmen aus. 3,2 % der Einnahmen ent-
fallen auf die für den Staat administrierten Leistungen der Ausgleichszulage.

Das bedeutet, dass die öffentliche Hand im Schnitt 14 % der Pension einer un-
selbstständig beschäftigten Person zahlt und 55 % einer selbstständig beschäf-
tigten.
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Beiträge für 
Versicherte

41,4 %

Ausfallha�ung des 
Bundes 
42,2 %

Ausgleichszulagenersatz
3,2 %

Sons�ge Einnahmen
0,6 %

Partnerleistung
12,6 %

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Darstellung AK Wien

Abbildung 13: Finanzierung der Pensionsversicherung der Selbstständigen 2023

Auch die Finanzierung der Pensionsversicherung der Selbstständigen entwickelt
sich zwischen 2000 und der COVID-19-Krise stabil, es gab lediglich einen kleinen
Anstieg von 1,6 % auf 1,7 % des BIP. Aufgrund der rückläufigen Wirtschaftsleis-
tung in der Pandemie stiegen die relativen Kosten auf 2,1 % im Jahr 2020, sind
aber seither wieder auf 2,0 % (2023) gesunken. Der Bundesbeitrag (ohne den
Ausgleichszulagenersatz) machte im gesamten Beobachtungszeitraum zwischen
0,9 und 1,1 % des BIP aus und ist damit annähernd gleich hoch wie jener in der
Pensionsversicherung der Unselbstständigen (siehe Tabelle 6).
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Selbstständige 2000 2010 2015 2020 2023

Beiträge für
Versicherte1)

1,25 1,65 2,29 3,24 3,94

Ausfallshaf-
tung des Bun-
des

1,95 2,31 2,74 3,37 4,02

Partnerleis-
tung2)

- 0,66 0,53 0,87 1,20

Ausgleichszula-
genersatz

0,29 0,32 0,30 0,30 0,31

Sonstige Ein-
nahmen

0,01 0,04 0,06 0,05 0,06

Insgesamt 3,5 5,0 5,9 7,8 9,5
in % des BIP 1,6 % 1,7 % 1,7 % 2,1 % 2,0 %

Bundesbeitrag
in % des BIP

0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,1 %

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AK Wien – Vanessa Lechinger 1) Vor 2005
inklusive Beiträgen aus dem Ausgleichsfonds 2) vor 2005 nicht extra ausgewiesen.

Tabelle 6: Finanzierung der Pensionsversicherung der Selbstständigen im Zeitverlauf, in Mrd. €

Ausblick

Das gesetzliche Pensionssystem wurde in mehreren Reformschritten auf den er-
warteten weiteren Anstieg der Lebenserwartung vorbereitet. Langfristig sehr be-
deutsam ist auch die Angleichung der Beamtenpensionen an das ASVG. Seriöse
Abschätzungen der langfristigen Kostenentwicklung, wie z. B. im EU-Ageing-Re-
port, lassen auf Basis dieser Reformen erwarten, dass der BIP-Anteil der erforder-
lichen Bundesmittel in Zukunft nicht viel höher liegen wird als heute. Sicherzu-
stellen ist jetzt, dass der Arbeitsmarkt mit dem immer stärker werdenden Wirk-
samwerden der Pensionsreformen Schritt hält und sowohl Menschen im höheren
Erwerbsalter als auch die Jüngeren gute Erwerbschancen vorfinden. Nach der
Pandemie ist das wichtiger denn je.
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➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die Pensionsversicherung der unselbstständig Beschäftigten finanziert sich
zu 83 % aus den Beiträgen der Versicherten, die der Selbstständigen nur
zu 41 %. Obwohl die Zahl der Pensionsanspruchsberechtigten kontinuierlich
steigt, wuchsen die Ausgaben der Pensionsversicherung vor der COVID-19-
Krise im gleichen Ausmaß wie die Wirtschaftsleistung. Nach dem krisenbe-
dingten Anstieg ab 2020, gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass sich diese
stabile Entwicklung fortsetzt.

4.5.5 Familienleistungen11

Zu den von der öffentlichen Hand finanzierten Familienleistungen zählen u. a.:

Aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF):

• Familienbeihilfe

• Kinderbetreuungsgeld

• Wochengeld

• Freifahrten/Fahrtenbeihilfen und Schulbücher

• Unterhaltsvorschuss

• Kindererziehungszeiten in der Pensionsversicherung

Aus allgemeinen Steuermitteln:

• Kinderabsetzbeträge

• Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag

• Unterhaltsabsetzbetrag

• Familienbonus Plus

Zusätzlich im Bildungsbereich, aber in diesem Kapitel nicht berücksichtigt:

• Kinderbetreuung

• Schulen

• Universitäten & Fachhochschulen
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• Mitversicherung in der Krankenversicherung

• Waisenpensionen

Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) mit seinem Volumen von etwa
8,2 Mrd. Euro ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der österreichi-
schen Familienpolitik. Ein weiterer Teil der familienpolitischen Maßnahmen
wird aus allgemeinen Budgetmitteln, jenseits des FLAF, finanziert. Das sind vor
allem die steuerlichen Instrumente (Kinder-, Alleinverdiener-, Alleinerzieher-
und Unterhaltsabsetzbetrag) sowie die Mitversicherung von Familienmitgliedern
in der Krankenversicherung. Der im Frühjahr 2018 beschlossene Familienbonus,
der mit Zusatzkosten von 1,5 Mrd. Euro budgetiert ist, zählt ebenfalls dazu. Je
nach Abgrenzung betragen die Gesamtausgaben für Familienleistungen zumin-
dest rund 10 Mrd. Euro12 – wenn die Finanzierung öffentlicher Schulen berück-
sichtigt wird, weit über 20 Mrd. Euro.

Gemessen an der Wirtschaftsleistung zählt Österreich weltweit zu den Ländern
mit den höchsten Unterstützungsleistungen für Familien. Die große Bedeutung
von Geldleistungen, vor allem Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld, be-
günstigt ein konservatives Familienverständnis, das auf innerfamiliäre Care-Ar-
beit setzt – in der Regel durch Frauen. Langjährige Forderungen nach mehr Sach-
leistungen, wie die Ausweitung der Betreuungsangebote für unter Dreijährige,
finden nur sehr langsam Gehör.

Finanzierung

Neben dem Teil der Familienleistungen, die aus dem allgemeinen Steuerauf-
kommen finanziert werden, erfolgt die Finanzierung des FLAF hauptsächlich
über die sogenannten Lohnnebenkosten. Zum größten Teil (rund vier Fünftel)
entstammen die Einnahmen der Dienstgeberabgabe in der Höhe von 3,7 %
der Lohnsumme (ohne Geringfügigkeits- oder Höchstbeitragsgrenze). 2016 be-
trug die Dienstgeberabgabe noch 4,5 % wurde danach in zwei Schritten bis
2018 auf 3,9 % und 2023 schließlich auf 3,7 % gesenkt. Der dadurch entstan-
dene Einnahmenentfall beträgt mittlerweile über 1,6 Mrd. Euro13 jährlich. Euro.
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Er muss entweder durch erhöhte Steuerfinanzierung oder durch Leistungskür-
zungen kompensiert werden.

Die Finanzierung über Lohnnebenkosten steht aus der Perspektive der Finanzie-
rungsgerechtigkeit in der Kritik. Es ist schwer zu argumentieren, warum der FLAF
aus der unselbstständigen Beschäftigung finanziert wird, während andere Grup-
pen, wie Landwirtinnen bzw. Landwirte oder Selbstständige, keinen Beitrag leis-
ten, aber genauso profitieren. Dazu kommt, dass verschiedene Interessengrup-
pen, vor allem arbeitgeber:innenseitig, regelmäßig eine Senkung der Lohnneben-
kosten fordern.

Ein weiterer Teil der Finanzierung stammt aus einem Anteil an der Lohn-, Ein-
kommen-, Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer. Er beträgt derzeit 1,75 %
des Ertragsanteils des Bundes14 und macht rund 10 % der Einnahmen aus. Wei-
ters werden dem FLAF als Abgeltung für den Wegfall der Kinderabsetzbeträge
und deren Ersatz durch höhere Familienbeihilfen jährlich 690,4 Mio. Euro als Fix-
betrag zugewiesen. Das sind etwa 10 % der FLAF-Einnahmen. 25 % davon stam-
men aus dem Aufkommen der veranlagten Einkommensteuer, 75 % aus den
Lohnsteuereinnahmen. Dieser Betrag wurde in den letzten 25 Jahren nicht er-
höht oder an die Inflation angepasst. Dadurch ist seine Bedeutung für die Finan-
zierung stark gesunken (2000: 16,0 %, 2023: 8,5 %).
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Dienstgeberbeiträge
81,0 %

Anteile von Einkommens-, 
Lohn- & Kapitalertrags-

steuer 10,4 %

Abgeltung von Ansätzen der 
Einkommenssteuer 8,6 %

Sons�ge Einnahmen 0,1 %

Quelle: Rechnungshof Österreich, Bundesrechnungsabschluss, AK Wien

Abbildung 14: Finanzierung des FLAF 2023

Zusätzlich werden vergleichsweise geringe Beiträge von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben (125 % des Grundsteuermessbetrages) eingehoben.
Rückzahlungen der aus dem FLAF finanzierten Vorschüsse nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz zählen ebenfalls zu den Einnahmen. Die Rückflussquote beträgt
ca. 60 %. Beide werden unter den ‚Sonstigen Einnahmen‘ zusammengefasst.

Die Kosten der aus allgemeinen Steuermitteln finanzierten Familienleistungen
(Kinder-, Alleinverdiener-, Alleinerzieher- und Unterhaltsabsetzbetrag sowie Fa-
milienbonus) machten 2019 rund 4,5 Mrd. Euro aus und damit noch einmal zu-
sätzlich mehr als 50 % des FLAF-Volumens (siehe Tabelle 7).
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2000 2010 2015 2020 2023

Finanzierung
FLAF
Dienstgeber-
beiträge

3,14 4,76 5,65 5,55 6,53

Anteile von
Einkommen-
Lohn-& Kapi-
talertragsteuer

0,41 0,22 0,49 0,53 0,84

Abgeltung von
Ansätzen der
Einkommen-
steuer

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Sonstige Ein-
nahmen

0,08 0,09 0,01 0,01 0,01

Zusammen 4,31 5,76 6,84 6,77 8,07
Finanzierung
steuerl. Fami-
lienleistungen
Allgemeine
Steuermittel

2,24 3,45 2,75 4,76 4,47

Familienleis-
tungen insge-
samt

6,55 9,21 9,6 11,54 12,54

in % des BIP 3,10 % 3,10 % 2,80 % 3,00 % 2,60 %
Quelle: Rechnungshof Österreich, Bundesrechnungsabschluss, AK Wien; ohne umgeleitete

Sozialbeiträge

Tabelle 7: Finanzierung der Familienleistungen im Zeitverlauf, in Mrd. €

62

Finanzierung des Sozialstaats4



Ersatz vom Reservefonds

Wenn die Einnahmen des FLAF die Ausgaben übersteigen, wird der Überschuss
dem Reservefonds übertragen und bei Bedarf zurück in den FLAF gespeist. Der
Reservefonds ist jedoch seit Jahren defizitär, weil aus dem FLAF regelmäßig
mehr bezahlt wird, als er einnimmt. Deshalb muss das laufende Defizit des FLAF
über einen Zuschuss aus Bundesmitteln ausgeglichen werden. Diese sind jedoch
– zumindest theoretisch – wieder zurückzuzahlen. Der Schuldenstand des Reser-
vefonds bewegte sich in den letzten Jahren konstant um die 3 Mrd. Euro.

➔ Wissenswerte Fakten:

• Österreich hat die siebentthöchsten Ausgaben für Familienleistungen in
der EU (2,7 % des BIP).

• Die außerfamiliäre Betreuungsquote unter Dreijährigen lag in Österreich in
der Periode 2023/24 bei etwa 33 % und damit (weiterhin) unter den Bar-
celona-Zielwerten (45 % Betreuungsquote, oder 45 %iger Anstieg des
Ausgangswertes).

• 68 % der Unterstützung von Familien wird in Form von Geldleistungen
ausgeschüttet, nur 32 % als Sachleistung.

Ausblick

Die wiederholte und deutliche Senkung des Dienstgeberbeitrags zum FLAF seit
2015 erhöhte den Anteil der Steuerfinanzierung der Familienleistungen aufgrund
der Ausfallshaftung des Bundes stark. Das birgt – besonders angesichts knapper
werdender Ressourcen der öffentlichen Hand – die Gefahr, dass der notwenige
Ausbau von Sachleistungen, wie der Kinderbetreuung weiter hinausgezögert
wird.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die Leistungen für Familien gehören in Österreich zu den weltweit höchsten
und werden zu zwei Dritteln aus den Einnahmen des FLAF finanziert. Diese
bestehen zum allergrößten Teil aus Beiträgen der Lohnsumme Unselbststän-
diger. Darüber hinausgehende Unterstützungen für Familien werden aus all-
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gemeinen Steuermitteln finanziert. Die Senkung der FLAF-Beiträge bei gleich-
zeitiger Ausweitung familienpolitischer Leistungen (Familienbonus Plus) hat
zu einer stärkeren Finanzierung über die allgemeinen Steuermittel geführt.

4.5.6 Unfallversicherung15

Im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung finanziert werden u. a.:

• Unfallheilbehandlung

• Rehabilitation

• Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

• Vorsorge für Erste Hilfe

• Unfallrenten

• Schutz bei der Ausbildung von Schülerinnen bzw. Schülern und Studierenden

Zu den zentralen Aufgaben der Unfallversicherung zählen die Verhütung und
Behandlung von sowie die Rehabilitation bei Berufskrankheiten und Ar-
beitsunfällen. Der mit Abstand wichtigste Träger der Unfallversicherung ist
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Sie entbindet die Arbeitge-
ber:innen von der Unternehmer:innenhaftpflicht. Dadurch werden Arbeitge-
ber:innen vom Kostenrisiko im Fall von Arbeitsunfällen befreit.

Finanzierung

Da die Unfallversicherung die Arbeitgeber:innen vom Risiko befreit, die Kosten
für Arbeitsunfälle zu tragen, finanzieren sie sie praktisch allein (2023: 96,8 %)
über einen Sozialversicherungsbeitrag in der Höhe von 1,1 % der Bruttover-
dienste.

Dazu kommen vergleichsweise geringe Einnahmen, hauptsächlich aus Ersätzen
für Leistungsaufwendungen und Vermögenserträgen (3,3 %, siehe Abbil-
dung 15).

Zusätzlich zur AUVA sind die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)
und die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(BVAEB) Träger der Unfallversicherung von Beschäftigten in Österreich.
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Beitrage für Versicherte 
96,8 %

Sons�ge Einnahmen  3,2 %

Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger, AK Wien

Abbildung 15: Finanzierung der AUVA 2023

Die Einnahmen der AUVA sind seit 2000, gemessen an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, rückläufig. Die Einnahmen aus Versichertenbeiträgen stiegen zwar auf-
grund von Beschäftigungs- und Lohnsteigerungen nominell um zwei Drittel an,
von ca. 0,9 Mrd. Euro auf 1,49 Mrd. Euro. Gemessen an der Wirtschaftsleistung
sind sie aber von 0,44 % des BIP auf 0,32 % gesunken. Wesentlicher Grund für
diese Entwicklung sind die Beitragssenkungen der letzten Jahre. So wurden die
Beitragssätze zur gesetzlichen Unfallversicherung seit 2014 von 1,4 % der Brut-
tolöhne auf 1,1 % gesenkt, ohne entsprechende Reduktion der Aufgaben.

Die Entwicklung der sonstigen Einnahmen spielt bei der Finanzierung der AUVA
nur eine geringe Rolle.
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2000 2010 2015 2020 2023

Beiträge für
Versicherte

0,90 1,18 1,31 1,36 1,49

Sonstige Ein-
nahmen

0,04 0,06 0,05 0,04 0,05

Insgesamt 0,94 1,24 1,37 1,40 1,54
in % des BIP 0,44 % 0,42 % 0,40 % 0,37 % 0,32 %

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AK Wien – Thomas Mayer

Tabelle 8: Finanzierung der AUVA im Zeitverlauf, in Mrd. €

➔ Wissenswerte Fakten:

• 6,95 Millionen Menschen in Österreich (76 %) sind unfallversichert, inklu-
sive Schüler:innen, Studierende und Kinder im verpflichtenden letzten Kin-
dergartenjahr.

• 2019 wurden etwa 74.000 Versehrten- und 11.000 Hinterbliebenenrenten
in der Unfallversicherung ausbezahlt.

• Neben Arbeitsunfällen werden auch Berufskrankheiten, wie berufsbeding-
te Schwerhörigkeit durch Lärm, Hauterkrankungen oder Erkrankungen von
Lunge, Kehlkopf oder Rippenfell, von der Unfallversicherung abgedeckt.

Ausblick

Nachdem der Beitrag der ArbeitgeberInnen zur AUVA bereits im Jahr 2015 von
1,4 % auf 1,3 % gesenkt wurde, erfolgte 2019 eine weitere Senkung auf
1,2 %. Seitens der Wirtschaft wird von der AUVA eine weitere Senkung auf
0,8 % der Bruttoverdienste gefordert. Das entspricht Einsparungen in der Höhe
von 500 Mio. Euro, rund ein Drittel des derzeitigen Budgets. Gleichzeitig macht
der gesamte Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand nur etwas mehr als
100 Mio. Euro aus. Enorme Leistungskürzungen sind also unumgänglich, um die-
se Vorgabe zu erreichen. Ein Teil davon soll durch die Überführung der Leistun-
gen in andere Sozialversicherungsträger gedeckt werden. Das bedeutet, dass Ar-
beitnehmer:innen möglicherweise künftig selbst für einen Teil der medizinischen
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Versorgung nach Arbeitsunfällen zahlen müssen, durch geringere Leistungen
und höhere Beiträge in anderen Bereichen der Sozialversicherung.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die gesetzliche Unfallversicherung befreit die Arbeitgeber:innen vom Kosten-
risiko bei Arbeitsunfällen. Deshalb wird sie praktisch zur Gänze von den Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern finanziert. Einsparungen in der Unfallversi-
cherung gehen zulasten von Unfallopfern und Arbeitnehmerinnen bzw. Ar-
beitnehmern, die dann einen Teil der Kosten zu tragen haben werden.

4.5.7 Sozialhilfe/Mindestsicherung

Die Sozialhilfe (ehemals Bedarfsorientierte Mindestsicherung, BMS, Mindestsi-
cherung) ist die Unterstützung für Menschen, die ihr Leben nicht durch Ar-
beitseinkommen, Versicherungsleistungen, Rücklagen oder durch die Un-
terstützung naher Angehöriger bestreiten können. Sie wird oft als das letzte
soziale Netz bezeichnet und soll sicherstellen, dass niemand in existenzieller Not
lebt. Die Höhe der Leistung unterscheidet sich nach Anzahl und Alter der in Not
geratenen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft (i. d. R. Familie). Arbeitsfähige
Personen haben die Verpflichtung, vermittelte Arbeit anzunehmen.

➔ Wissenswerte Fakten:

• Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz wurde 2019 von der Bundesregierung als
Nachfolgeregelung der Mindestsicherung beschlossen. Es bringt teilweise
erhebliche Verschlechterungen für Betroffene. Aufgrund der geteilten Zu-
ständigkeit liegt die Umsetzung bei den Bundesländern.

• 3 von 5 Bezieherinnen und Beziehern stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur
Verfügung (Kinder, Jugendliche, Pensionistinnen bzw. Pensionisten, Ar-
beitsunfähige, pflegende Angehörige).

• 197.000 Personen bezogen 2023 im Schnitt jeden Tag Mindestsicherung,

• 73 % davon als Aufstockung zu einem niedrigen Einkommen oder einer
niedrigen Sozialleistung.
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• Im Durchschnitt wurde eine Bedarfsgemeinschaft 2023 mit 802 Euro un-
terstützt.

Ausgabenentwicklung
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Quelle: Statistik Austria, AK Wien – Norman Wagner

Abbildung 16: Sozialausgaben und Mindestsicherungskosten im Vergleich 2023

Je mehr Menschen auf eine Leistung aus dem letzten sozialen Netz angewiesen
sind, desto höher die Ausgaben. 2023 wurden in der Mindestsicherung insgesamt
1.102 Mio. Euro für Lebensunterhalt, Wohnbedarf und Krankenhilfe ausbezahlt.
13 % mehr als im Jahr davor, da aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsitua-
tion mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen waren. Insgesamt machen
die Ausgaben in diesem Bereich weniger als 1 % aller österreichischen Sozialaus-
gaben aus (siehe Abbildung 16).

Finanzierung

Da es zur Finanzierung der Mindestsicherung keine zweckgebundenen Beiträ-
ge gibt, wie z. B. Arbeitslosenversicherungsbeiträge, werden fast alle Ausgaben
aus den allgemeinen Budgets von Ländern und Gemeinden aufgebracht. Die
Gemeinden haben dabei über die Sozialhilfeumlage, je nach Bundesland, einen
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Beitrag von 35 bis 50 % der Kosten zu tragen, abhängig von ihrer Finanzkraft
beziehungsweise der Einwohner:innenzahl.16

Der Bund trägt lediglich die Zusatzkosten, die durch die 2010 eingeführte Ein-
beziehung in die Krankenversicherung entstehen (Ausfallshaftung). Im Jahr 2023
waren das 68 Mio. Euro (5,8 % der Gesamtausgaben, siehe Abbildung 17).

Länder, Gemeinden  – 
Lebensunterhalt, Wohn-

kosten Krankenhilfe 
94,2 %

Bund – Ausfallsha�ung  5,8 %

Quelle: Statistik Austria, https://wirkungsmonitoring.gv.at/vorhaben-detail/2024-vorhaben-wfa-
740/, Werte für 2023

Abbildung 17: Finanzierung der Mindestsicherung (Sozialhilfe)

Ausblick

Die Einführung der Sozialhilfe im Frühjahr 2019 war bereits von viel berechtigter
Kritik begleitet. Die Covid-Krise hat mit ihrem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit
und der Armutsgefährdung gezeigt, wie wichtig ein gutes letztes soziales Netz
ist, um den Betroffenen zu helfen. Deshalb ist eine deutliche Verbesserung der
Sozialhilfe notwendig, inklusive des Zurücknehmens der erfolgten Verschlechte-
rungen und des entschiedenen Bekämpfens von Kinderarmut.

➔ Zentrale Aussagen des Kapitels:

Die Sozialhilfe ist die Nachfolgeregelung der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung. Je mehr Menschen eine existenzsichernde Beschäftigung haben,
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desto weniger wird die Sozialhilfe benötigt. Länder und Gemeinden tragen
94 % der Kosten. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Sozialausgaben (we-
niger als 1 %) fließt in Österreich in das letzte soziale Netz.

4.6 Die Langzeitfolgen großer Krisen für den Sozialstaat

Schwere Systemkrisen, wie die Covid-19- oder die Teuerungskrise Anfang der
2020er-Jahre, rücken den Sozialstaat in den Mittelpunkt gesellschaftlichen Den-
kens und politischen Handelns. In der Covid-19-Krise erlebte der Sozialstaat eine
Sternstunde. Unser umfangreiches Gesundheitssystem versorgte Kranke und
rettete das Leben vieler, die ohne intensivmedizinische Betreuung gestorben wä-
ren. Das Instrument der Kurzarbeit erhielt Beschäftigung in Situationen, in de-
nen Unternehmen dies alleine nicht schafften. Die Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung unterstützten viele Menschen, deren Arbeitsplätze nicht durch
Kurzarbeit gerettet werden konnten. Familien, die durch die Pandemie zumindest
einen Teil ihres Einkommens verloren haben, erhielten Unterstützungen aus Här-
tefallfonds. Dort, wo es trotz dieser Leistungen zu existenzbedrohenden Situatio-
nen kam, linderten Sozialhilfe und Mindestsicherung die schlimmste Not.

In Extremsituationen, wie einer Pandemie, oder einer schweren Wirtschaftskrise,
gibt der Staat weit mehr Geld aus, als er einnimmt. Genau das ist auch sein
Zweck. Ein Staat, der in einer solchen Lage die Ausgaben kürzt, um den Einnah-
menentfall zu kompensieren, verschlimmert die Not der Betroffenen und ver-
schärft die soziale und wirtschaftliche Krise.

Ist eine solche Extremsituation wieder unter Kontrolle, muss sich der Staat nicht
nur mit ihren sozialen, sondern auch mit den finanziellen Folgen befassen. Er
kann dabei im Grunde zwischen drei Ansätzen wählen beziehungsweise einer
Kombination davon:

• Öffentliche Ausgaben einsparen, z. B. indem Sozialleistungen gekürzt wer-
den

• Neue Einnahmequellen erschließen, z. B. indem Vermögen besteuert wird
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• Öffentliche Investitionen verstärken, um das Wirtschaftswachstum (wieder)
zu beschleunigen und dadurch zusätzliche Einnahmen zu generieren bzw. So-
zialausgaben durch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit zu reduzieren

Schwere Wirtschaftskrisen sind immer eine Herausforderung für den Sozialstaat.
Obwohl seine Leistungen schlimme soziale Verwerfungen verhindern, Einkom-
men sichern oder Leben retten, kommt nach jeder Krise früher oder später der
Ruf nach Ausgabenkürzungen. Gemeint sind damit meist Kürzungen von Sozial-
leistungen – Sozialleistungen, die unsere Gesellschaft gerade erst vor den
schlimmsten Folgen einer Krise bewahrt haben.

4.7 Der Sozialstaat im 21. Jahrhundert

Sobald Ausgabenkürzungen zur Prämisse der Wirtschaftspolitik werden, z. B. auf-
grund der Budgetkonsolidierung in der Folge einer (schweren) Wirtschaftskrise,
wird meist eine Kürzung der Sozialausgaben gefordert. Dem zum Trotz gibt es
in unserem Sozialstaat eine Vielzahl von Bereichen, die in Zukunft deutlich
mehr Ressourcen benötigen als bisher. Einige Beispiele:

• Mehr Geld für (Langzeit-)Pflege, inkl. besserer Bezahlung der Pflegekräfte,
vor dem Hintergrund unserer alternden Gesellschaft.

• Die – konsequente – Bekämpfung der Kinderarmut durch die von der Arbeiter-
kammer geforderte Kindergrundsicherung.

• Eine – tatsächlich – einheitliche Krankenversicherung für alle Menschen,
unabhängig vom beruflichen Hintergrund. Derzeit hängen Leistungsangebot
und Kostenersatz davon ab, bei welchem Krankenversicherungsträger jemand
versichert ist.

• Der Ausbau von Ganztagesschulen als Teil von mehr Investitionen in quali-
tätsvolle Bildung, inklusive mehr pädagogischem Personal.

• Die Verbesserung der niedergelassenen Gesundheitsversorgung, insbeson-
dere für chronisch Kranke und im Bereich Kinder- und Jugendgesundheit.

• Eine bessere Ausstattung des Arbeitsmarktservice, mit mehr Personal und
besseren Schulungsmöglichkeiten.
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• Die zeitgemäße Anerkennung von Berufskrankheiten. Derzeit werden weder
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats noch psychische Erkran-
kungen berücksichtigt.

• Der Ausbau – qualitativ hochwertiger – psychosozialer Dienste, inklusive der
Ausweitung des Angebots an Schulsozialarbeit.

• Der Ausbau öffentlicher Kindergartenplätze, mit entsprechenden Öffnungs-
zeiten, um Eltern von kleinen Kindern den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu
erleichtern.

• Die Erhöhung von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindesteinkom-
men in der Pension und Sozialhilfe/Mindestsicherung, um Armut besser
zu bekämpfen.

• Der Ausbau des geförderten Wohnbaus, um Mietpreise zu stabilisieren und
Wohnungsnot zu bekämpfen.

4.8 Alternative Wege der Sozialstaatsfinanzierung

Die Finanzierung öffentlicher Aufgaben, wie der sozialen Sicherheit, ist nicht oh-
ne die dazugehörigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen
zu denken. In der Zeit des Wiederaufbaus der Gesellschaft nach dem Zweiten
Weltkrieg waren die meisten Vermögenswerte zerstört. Es war zu dieser Zeit lo-
gisch und sinnvoll, Arbeit zu besteuern, deren Volumen ständig wuchs.

Ein Dreivierteljahrhundert später hat sich die Situation grundlegend verändert.
Mittlerweile sind Vermögen von schier unfassbarem Ausmaß (wieder-)entstan-
den und haben ein Volumen erreicht, das es logisch beinahe zwingend macht,
sie zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben heranzuziehen. Der Ökonom Thomas
Piketty sagte einmal, dass es keine Frage von Gerechtigkeit sei, Vermögen für die
Finanzierung öffentlicher Aufgaben heranzuziehen, sondern eine Frage ökono-
mischer Vernunft.

Daher zählen vermögensbezogene Abgaben zu den wichtigsten Alternativen zum
derzeitigen System der Finanzierung des Sozialsystems. Einige davon werden hier
vorgestellt:
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Wertschöpfungsabgabe

Vor dem Hintergrund des langfristig sinkenden Anteils der Löhne und Gehälter
an der Wirtschaftsleistung (Lohnquote) sollen Gewinne einen höheren Beitrag
leisten. Die Wertschöpfungsabgabe soll eine faire Aufteilung zwischen personal-
intensiven und kapitalintensiven Branchen ermöglichen sowie eine Umstellung
der Besteuerung von Personalkosten auf zusätzliche Komponenten, z. B. Gewinn,
Fremdkapitalzinsen, Mieten und Pachten oder Investitionen in Maschinen (daher
auch: „Maschinensteuer“).

Trotz der bestechenden Logik dieser Argumentation bestehen Bedenken dagegen,
reale Investitionen zu besteuern, während immer größere Teile der Gewinne auf
die Kapitalmärkte verschoben und so der Wertschöpfungskette entzogen werden.
Denn das zentrale Problem unseres Wirtschaftssystems ist mittlerweile nicht die
Verlagerung der Produktion auf kapitalintensive Methoden, sondern die Befeue-
rung der Finanzmärkte mit Kapital, das eigentlich in den Wirtschaftskreislauf flie-
ßen sollte.

Ein internationales Beispiel für eine Wertschöpfungsabgabe ist die Imposta re-
gionale sulle attività produttive (IRAP) in Italien.

Vermögensbesteuerung

Die Besteuerung von großen Vermögen kann einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten, künftig die Finanzierung des Sozialsystems zu sichern, sowohl vom Ein-
nahmenpotenzial her als auch im Sinn einer Verteilungswirkung von den Reichen
hin zu jenen Menschen, die in der finanziell schwächsten Position in der Gesell-
schaft sind. Die Debatte wird dabei oft sehr emotional geführt und von persön-
lichen Betroffenheiten bestimmt. Dazu zählt die Furcht vieler Menschen davor,
selbst für geringe Vermögenswerte Abgaben zahlen zu müssen – etwa für einen
Schrebergarten oder eine Eigentumswohnung, die als Hauptwohnsitz dient.

Moderne Modelle der Besteuerung von Vermögen beinhalten deshalb großzügige
Freibeträge, die die Besteuerung auf die reichsten Bevölkerungsgruppen kon-
zentrieren. Auch mit solchen Ausnahmen ist das Einnahmenpotenzial von Ver-
mögensteuern enorm.
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Eine weitere Möglichkeit, Vermögen zu besteuern, sind Steuern auf den Vermö-
genszuwachs, die Vermögensübertragung oder Vermögenseinkommen. Ös-
terreich verfügt über eine Besteuerung von Vermögenszuwächsen bei Wertpa-
pieren und Immobilien. Hingegen wurde die Erbschaft- und Schenkungsteuer
2007 abgeschafft. Erbschaftsteuern bestehen in vielen EU-Ländern. Auch hier
kann ein Freibetrag kleine und mittlere Erbschaften von der Besteuerung ausneh-
men. Die Forderung nach Erbschaftsteuern wird oft mit ihrer Zweckwidmung zur
Finanzierung der Pflege verbunden.

Eine in Österreich angewandte Form der Besteuerung von Vermögenseinkommen
ist die Kapitalertragsteuer (KESt). Sie wird auf Zinsen aus Sparbüchern und Giro-
konten (25 %) und auf andere Einkünfte aus Kapitalvermögen (27,5 %) eingeho-
ben, unabhängig von der finanziellen Gesamtsituation der Besteuerten.

Contribution Sociale Généralisée

Die „Contribution Sociale Généralisée“, übersetzt „allgemeine Sozialabgabe“, ist
eine seit 1991 existierende Abgabe in Frankreich, die einen Teil der lohnbezoge-
nen Abgaben ersetzt hat. Es handelt sich dabei nicht um eine Sozialversiche-
rungsabgabe, sondern um eine Form der Besteuerung aller Einkommensarten, je-
doch in unterschiedlicher Höhe. So werden Einkommen aus Vermögenswerten
(etwas) höher besteuert als jene aus selbstständiger oder unselbstständiger Ar-
beit. Ein Vorzug der Contribution Sociale Généralisée ist, dass durch sie verstärkt
kapitalintensive Einkommensarten für die Finanzierung der sozialen Sicherheit
herangezogen werden. Somit hilft sie, die Abgaben auf Arbeitseinkommen zu re-
duzieren.

4.9 Eine gute und nachhaltige Finanzierung des Sozialstaats –
aber wie?

Der Sozialstaat stellt eine der großen gesellschaftlichen Errungenschaften der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Sein Bestehen und seine Weiterentwick-
lung sind auch im 21. Jahrhundert wichtig, um soziale Sicherheit und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten. Deshalb müssen wir auch seine Fi-
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nanzierung sichern. Ein solide finanzierter Sozialstaat ist von zentraler Bedeu-
tung für die Art und Weise, wie wir zusammenleben und für unseren Wohlstand.
Deshalb ist es wichtig, sich über die Grundlagen im Klaren zu sein.

• Das Volumen
Knapp zwei Drittel der öffentlichen Ausgaben fließen in Österreich in die so-
ziale Sicherheit und damit weit mehr als in alle anderen Bereiche zusammen
(siehe Kapitel 3.4). Dementsprechend ist bei der Finanzierung darauf zu ach-
ten, dass die Quellen entsprechend ergiebig sind.

• Die Verteilungswirkung
Umverteilung zu den finanziell Schwächeren in der Gesellschaft gehört zu den
zentralen Zielen eines Sozialstaats (siehe Kapitel 2.2). Daher ist es notwendig,
sicherzustellen, dass die Verteilungswirkung der Einnahmen dieses Ziel unter-
stützt oder ihm zumindest nicht entgegensteht (siehe Kapitel 3.8). Eine Finan-
zierung über Verbrauchssteuern wird die progressive Wirkung umverteilender
Sozialausgaben verringern, da sie Menschen mit geringeren Einkommen be-
nachteiligt.

• Die Nachhaltigkeit
Die Finanzierungsquellen der sozialen Sicherheit müssen so gestaltet sein,
dass sie langfristig erhalten bleiben. So sind beispielsweise Einnahmen aus
der Versteigerung von 5G-Lizenzen für den Staat kurzfristig eine willkommene
Einnahmequelle, für die kontinuierliche Finanzierung öffentlicher Leistungen
aufgrund ihrer Einmaligkeit jedoch ungeeignet.

• Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt
Solange wesentliche Teile der sozialen Sicherheit über den Arbeitsmarkt und
damit über die Löhne finanziert werden, sind die dortigen Entwicklungen
von großer Bedeutung (siehe Kapitel 4). Neben den Beiträgen zur Sozialversi-
cherung ist auch die Lohnsteuer für die Finanzierung von großer Bedeutung.

• Neue Arbeitsformen
Auch die Entwicklung neuer Arbeitsformen (z. B. Crowdwork, Arbeit auf Abruf,
Voucher-based work) und die Verbreitung von neuer (Schein-)Selbstständig-
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keit haben Auswirkungen auf den Sozialstaat und seine Finanzierung. Diese
Beschäftigungsformen sind oft mit niedrigem Einkommen und geringer sozia-
ler Absicherung verbunden. Dadurch entgehen dem Sozialsystem einerseits
Einnahmen bei gleichzeitig langfristig höheren Ausgaben für Menschen in
prekären Lebenssituationen, die von ihrem Einkommen nicht leben können.
Ein solide finanzierter Sozialstaat braucht gute Arbeit und gute Löhne.

• Die rechtliche Situation
Bei der Finanzierung sind auch rechtliche Grenzen zu berücksichtigen. So ist es
verfassungsrechtlich nicht möglich, die Höchstbeitragsgrundlage (siehe Kapi-
tel 3.8) in der Arbeitslosen-, Pensions- oder Krankenversicherung aufzuheben
und so die Beiträge der Beschäftigten zu erhöhen, ohne gleichzeitig die ent-
sprechenden Ansprüche zu erhöhen. Aufseiten der Beiträge der Arbeitge-
ber:innen wäre das wiederum sehr wohl möglich.
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Gewerkschaften und Arbeiterkammern sind Garanten eines starken Sozialstaats,
der die Arbeitnehmer:innen und ihre Familien gegen viele Risiken des Lebens ab-
sichert, sozialen Ausgleich schafft und für mehr Chancengerechtigkeit sorgt.

Darüber hinaus treten sie ein:

• Für ein klares Bekenntnis der Entscheidungsträger:innen in Österreich zu ei-
nem starken und aktiven Sozialstaat.

• Für Investitionen in den Sozialstaat, damit er uns auch in Zukunft bestmög-
lich unterstützen kann, z. B. in den Bereichen soziale Infrastruktur, Bildung,
Gesundheit oder Pflege.

• Für einen handlungsfähigen Sozialstaat, der einen wichtigen Beitrag zur Ver-
ringerung der wirtschaftlichen Ungleichheit leistet.

• Gegen Ausgabenkürzungen, denn sie gefährden die Leistungsfähigkeit des
Sozialstaats. Damit sie aufrechterhalten werden kann, braucht es eine ausrei-
chende Finanzierungsbasis.

• Für eine gerechtere Sozialstaatsfinanzierung. Auch reiche Privatpersonen
und große Konzerne sollen einen gerechteren Beitrag zur Finanzierung leisten.
Erbschafts- und Vermögenssteuern, eine effektive Bekämpfung von Steuer-
hinterziehung und -vermeidung sowie die Einbeziehung von wertschöpfungs-
basierten Elementen in die steuerliche Bemessungsgrundlage der Unterneh-
men können dazu einen Beitrag leisten.

• Für die Anerkennung desWertes eines gut ausgebauten Sozialstaats für die
Leistungskraft der Wirtschaft.

• Für eine faire Verteilung der Kosten großer Verwerfungen wie der Covid-
19- oder der Teuerungskrise, ohne Kürzungen im Sozialsystem.
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Der österreichische Sozialstaat hat in der Covid-Krise eine neue Sternstunde er-
lebt und bildet auch im 21. Jahrhundert die Basis für sozialen Zusammenhalt und
gesellschaftliche Stabilität. Seine Finanzierung steht auf einem soliden Funda-
ment, muss aber laufend weiterentwickelt werden. Das ist eine gute Ausgangs-
basis für eine Zukunft, in der sich vieles ändert. Weiter zunehmende Digitalisie-
rung, neue Arbeitsformen und die immer offensichtlicheren Auswirkungen des
Klimawandels sind enorme Herausforderungen. Dazu kommen wachsende Un-
gleichheit, Abstiegsängste großer Teile der Bevölkerung und schwindendes Ver-
trauen in demokratische Werte. Auf all das müssen wir angemessen reagieren,
um den Sozialstaat für kommende Generationen zu sichern. Denn die Erfahrun-
gen der letzten Jahre zeigen, dass ein starker Sozialstaat der beste Schutz vor den
Folgen großer Krisen ist.

Aktuell fließen etwa drei von fünf Euro, die der österreichische Staat ausgibt, in
die Umverteilung von Reich zu Arm, in die Absicherung vor Notlagen, die Unter-
stützung von Familien oder die Finanzierung von Einrichtungen wie Spitälern
und Pflegeheimen. Sicher nicht zu viel, um die sozialen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts zu meistern!
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